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Baden-Württemberg ist mit über 11 Millionen Einwohnerinnen und Ein-

wohnern das drittgrößte deutsche Bundesland. Von mehr als 6 Millionen 

Erwerbstätigen arbeiten 12,8 Prozent im Handwerk. Die rund 145.000 Hand-

werksbetriebe beschäftigen etwa 770.000 Menschen und erwirtschafteten 

im Jahr 2025 einen Umsatz von gut 120,5 Milliarden Euro. Zudem befanden 

sich 2025 rund 46.000 Menschen im baden-württembergischen Handwerk 

in Ausbildung.

Diese wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung kann das Handwerk 

auch künftig nur dann entfalten, wenn sich weiterhin engagierte Hand-

werkerinnen und Handwerker für die Selbstständigkeit entscheiden – sei 

es durch eine Neugründung oder durch die Übernahme eines bestehenden 

Betriebs.

Gerade für potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger eröffnen sich her-

vorragende Chancen: In den kommenden zehn Jahren steht rund ein Drittel 

der Handwerksbetriebe im Land zur Übergabe an. Die Rahmenbedingungen 

sind anspruchsvoll, unsere Wirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden 

Wandel, und viele Herausforderungen wollen bewältigt werden. Doch eines 

bleibt sicher: Qualitativ hochwertige Handwerksleistungen, persönliche 

Beratung und verlässlicher Service werden auch in Zukunft stark nachge-

fragt sein.

Damit Sie bestmöglich auf Ihren Weg in die Selbstständigkeit vorberei-

tet sind, haben die Beraterinnen und Berater der Handwerkskammern in 

Baden-Württemberg ihr langjähriges Wissen in dieser Broschüre gebündelt. 

Sie bietet kompakte und praxisnahe Informationen, die Sie in der Grün-

dungs- oder Nachfolgephase unterstützen und dabei helfen, typische Fehler 

zu vermeiden.

Ich freue mich über jede und jeden die bzw. der die Chance ergreift und sich 

im Handwerk selbstständig macht. Denn es lohnt sich – für Sie persönlich 

ebenso wie für unser Land.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit und 

wertvolle Erkenntnisse beim Lesen dieser Broschüre.

Auch in der Zukunft hat das 
Handwerk seinen Platz
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Für eine erfolgreiche Unternehmensgründung und -führung können 

unterschiedlichste Faktoren ausschlaggebend sein. Diese reichen von 

der Eignung als Unternehmer, dem Produkt- und Leistungsangebot, 

über Marketingaspekte bis hin zur Organisationsstruktur und den 

finanziellen Gegebenheiten. Prüfen Sie bereits im Vorfeld, wie viele 

dieser Faktoren auf Sie zutreffen und wo Sie gegebenenfalls noch 

Entwicklungs- bzw. Handlungsbedarf sehen. Generell gilt: Je höher 

die Summe der auf Sie zutreffenden Erfolgsfaktoren, desto größer die 

Chance, einen florierenden, gesunden Betrieb aufzubauen.

1. Die 12 Erfolgsfaktoren 
für Unternehmen





Tipp

Prüfen Sie den Standort genau.

Tipp

Bieten Sie (mindestens) einen

Zusatznutzen für Ihre Kunden.

Tipp

Planen Sie frühzeitig, umfassend

und konkret.

Tipp

Eignen Sie sich gegebenenfalls

nicht vorhandene, notwendige

Qualifikationen an.

Erfolgsfaktor Nr. 1: Unternehmerpersönlichkeit

Anforderungen:

 ■ Fachwissen

 ■ kaufmännisch-rechtliche Kenntnisse

 ■ Berufserfahrung

 ■ Belastbarkeit

 ■ Organisationstalent

 ■ Kunden- und Verkaufsorientierung

 ■ Sozialkompetenz

 ■ Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen

 ■ Freude am Beruf

Erfolgsfaktor Nr. 2: Vorbereitung und Planung

Anforderungen:

 ■ selbstkritische Eigenbeurteilung

 ■ Marktanalysen

 ■ Ziele und Strategien

 ■ erste Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit des Vorhabens

 ■ private Ausgaben, Kapitalbedarf, Finanzierung, Rentabilität

 ■ Geschäfts- bzw. Businessplan

 ■ Netzwerke einbeziehen

Erfolgsfaktor Nr. 3: Produkt- und Leistungsangebot

Anforderungen:

 ■ Alleinstellungsmerkmal

 ■ attraktives Sortiment

 ■ Dienstleistungen

 ■ Komplettleistungen

 ■ Spezialisierung

 ■ Kundenorientierung

Erfolgsfaktor Nr. 4: Standort und Betriebsräume

Anforderungen an den Standort:

 ■ gute Erreichbarkeit für Kunden und Mitarbeiter

 ■ kostengünstig

 ■ mittelfristig gesichert

 ■ rationeller Betriebsablauf möglich

 ■ sauber und kundenfreundlich

 ■ erfüllt gesetzliche Regelungen

 ■ Arbeitsstättenverordnung

 ■ Gebietstyp
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Tipp

Setzen Sie auf Empfehlungs- 

marketing und Kundenbindung.

Tipp

Schaffen Sie ausreichend

Kapazitäten im Vertrieb.

Erfolgsfaktor Nr. 5: Vertrieb und Vertriebs- 
unterstützung

Anforderungen an den Vertrieb:

 ■ Erfahrungen im Verkaufsgespräch

 ■ Know-how im Vertrieb

 ■ effiziente Vertriebswege

 ■ zuverlässige Vertriebspartner

 ■ Instrumente zur Vertriebsunterstützung

Erfolgsfaktor Nr. 6: Werbung und Öffentlichkeits- 
arbeit

Anforderungen an die Werbung:

 ■ trifft die Zielgruppe

 ■ hebt sich ab

 ■ aufeinander abgestimmtes Konzept

Geeignete Instrumente:

 ■ Eröffnungswerbung mit aktiver Pressearbeit

 ■ Internet (Website, soziale Medien etc.)

 ■ einheitliches Erscheinungsbild (attraktiver Name, einprägsames Logo)

Erfolgsfaktor Nr. 7: Mitarbeiter

Anforderungen an die Mitarbeiter:

 ■ Qualifikation

 ■ Motivation

 ■ Kundenorientierung

 ■ Leistungsbereitschaft

 ■ Eigenverantwortung

Erfolgsfaktor Nr. 8: Lieferanten

Anforderungen an die Lieferanten:

 ■ pünktlich

 ■ zuverlässig

 ■ preiswert

 ■ exklusiv

 ■ flexibel

 ■ bieten Unterstützung bei Werbung und technischen Problemlösungen

Tipp

Suchen Sie leistungsfähige

Lieferanten.

Tipp

Suchen Sie schon frühzeitig und

fortlaufend geeignete Mitarbei-

ter, treffen Sie eine sorgfältige

Auswahl oder bilden Sie den 

eigenen Nachwuchs aus.
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Tipp

Pflegen Sie Ihr Netzwerk.

Tipp

Halten Sie alle Vereinbarungen

schriftlich fest und lassen Sie

die Vereinbarungen von einem

Fachmann prüfen.

Tipp

Planen Sie frühzeitig, umfassend

und konkret.

Tipp

Schaffen Sie von Beginn an eine

straffe Organisationsstruktur

und installieren Sie ein  

Controlling-System.

Erfolgsfaktor Nr. 9: Organisation

Anforderungen an die Organisation:

 ■ strukturierte Arbeitsabläufe

 ■ schlanke Betriebsstrukturen

 ■ sehr gute Erreichbarkeit für Kunden (Telefon, E-Mail, persönlich)

 ■ alle Daten werden umgehend erfasst und sind schnell verfügbar

 ■ Regelungen für den Notfall (Stichwort „Notfallkoffer“ für wichtige 

Dokumente, Arbeitsabläufe, Kontaktdaten)

Erfolgsfaktor Nr. 10: Eigenkapital und solide  
Finanzierung

Anforderungen an die Finanzierung:

 ■ geordnete finanzielle Verhältnisse

 ■ Barvermögen und Sacheinlagen

 ■ Sicherheiten (z. B. Immobilien, Lebensversicherungen)

 ■ bei Betriebsübernahmen: Verkäuferdarlehen

 ■ ausreichend zinsgünstiges und möglichst langfristiges Fremdkapital 

(z. B. mit Förderdarlehen)

 ■ Familiendarlehen

Erfolgsfaktor Nr. 11: Verträge

Wichtige Verträge:

 ■ Werkverträge

 ■ Gesellschaftsvertrag

 ■ Mietvertrag/Pachtvertrag

 ■ Ehevertrag

 ■ Arbeitsverträge

 ■ Kreditverträge

 ■ allgemeine Geschäftsbedingungen

 ■ Notfallkoffer

 ■ Testament

Erfolgsfaktor Nr. 12: Zuverlässige Partner

Ein Netzwerk, bestehend aus:

 ■ Kunden

 ■ Lieferanten

 ■ Kooperationspartnern, Subunternehmern

 ■ Kreditgebern

 ■ Steuerberatern, Rechtsberatern

 ■ Mitarbeitern

 ■ Familie

 ■ Kammern und Fachverbänden
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Als Gewerbetreibender im Handwerk sind Sie verpflichtet, sich in die 

Handwerksrolle bzw. in das Verzeichnis der zulassungsfreien Hand-

werke sowie handwerksähnlichen Gewerbe eintragen zu lassen. 

Hierfür ist ein eigenständiger Antrag notwendig, den Sie auf der 

Website Ihrer Handwerkskammer finden.

2. So steht’s im  
Handwerksrecht 





Ein zulassungspflichtiges Handwerk dürfen Sie selbstständig ausüben, 

wenn Sie eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

1. Sie haben selbst die Meisterprüfung in dem Beruf abgelegt, den Sie aus-

üben wollen, oder eine vergleichbare Qualifikation. Gründer mit einem 

Techniker-, Industriemeister- oder Hochschulabschluss können mit einem 

zulassungspflichtigen Handwerk in die Handwerksrolle eingetragen wer-

den, sofern es dem Studien- oder dem Schulschwerpunkt ihrer Prüfung 

entspricht. Ein Praxisnachweis ist nicht mehr erforderlich.

Die Handwerksordnung unterscheidet zwischen zulassungspflichtigen

und zulassungsfreien Handwerken (Anlage A) sowie handwerksähnlichen

Gewerben (Anlage B).

Zuletzt aktualisiert: August 2021

 ■ Augenoptiker

 ■ Bäcker

 ■ Behälter- und Apparatebauer

 ■ Boots- und Schiffbauer

 ■ Böttcher

 ■ Brunnenbauer

 ■ Büchsenmacher

 ■ Chirurgiemechaniker

 ■ Dachdecker

 ■ Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und 

Holzspielzeugmacher

 ■ Elektromaschinenbauer

 ■ Elektrotechniker

 ■ Estrichleger

 ■ Feinwerkmechaniker

 ■ Fleischer

 ■ Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

 ■ Friseure

 ■ Gerüstbauer

 ■ Glasbläser und Glasapparatebauer

 ■ Glaser

 ■ Glasveredler

 ■ Hörakustiker

 ■ Informationstechniker

 ■ Installateur und Heizungsbauer

 ■ Kälteanlagenbauer

 ■ Karosserie- und Fahrzeugbauer

 ■ Klempner

 ■ Konditoren

 ■ Kraftfahrzeugtechniker

 ■ Land- und Baumaschinenmechatroniker

 ■ Maler und Lackierer

 ■ Maurer und Betonbauer

 ■ Mechaniker für Reifen- und Vulkanisa- 

tionstechnik

 ■ Metallbauer

 ■ Ofen- und Luftheizungsbauer

 ■ Orgel- und Harmoniumbauer

 ■ Orthopädieschuhmacher

 ■ Orthopädietechniker

 ■ Parkettleger

 ■ Raumausstatter

 ■ Rollladen- und Sonnenschutztechniker

 ■ Schilder- und Lichtreklamehersteller

 ■ Schornsteinfeger

 ■ Seiler

 ■ Steinmetzen und Steinbildhauer

 ■ Straßenbauer

 ■ Stuckateure

 ■ Tischler

 ■ Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer

 ■ Werkstein- und Terrazzohersteller

 ■ Zahntechniker

 ■ Zimmerer

 ■ Zweiradmechaniker

Zulassungspflichtige Handwerke nach Anlage A  
der Handwerksordnung:
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Tipp

Kontaktieren Sie Ihre zuständige

Handwerkskammer unbedingt

rechtzeitig, um Ihre Eintragungs-

voraussetzungen und -möglich-

keiten zu prüfen! Klären Sie die

Kosten im Vorfeld ab. Zuständig

ist die Handwerkskammer, in

deren Bezirk Sie Ihren Betrieb

anmelden werden.

2. Sie sind ein qualifizierter Geselle (sog. „Altgesellenregelung“). Dazu zäh-

len Sie, wenn Sie nach bestandener Gesellenprüfung eine Tätigkeit von 

mindestens sechs Jahren, davon vier Jahre in leitender Stellung, nach-

weisen können. Die Tätigkeit muss dem Handwerk der Gesellenprüfung 

entsprechen. Diese Gesellenregelung gilt nicht für das Schornsteinfeger-, 

Augenoptiker-, Hörakustiker-, Orthopädietechniker-, Orthopädieschuh-

macher- und Zahntechnikerhandwerk.  

Leitend heißt, dass Sie während der geforderten vier Jahre eigene Ent-

scheidungsbefugnisse im Betrieb oder einem wesentlichen Betriebsteil 

hatten. Wichtig ist auch, dass diese leitende Tätigkeit mit betriebswirt-

schaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Aufgaben verbunden war. 

Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie sich in diesem Bereich even-

tuell noch qualifizieren. Die leitende Tätigkeit ist durch entsprechende 

Nachweise (z. B. Zeugnisse, Arbeitsverträge, Stellenbeschreibung etc.) zu 

bestätigen.

3. Sie erhalten eine Ausnahmebewilligung. Den Antrag müssen Sie bei Ihrer 

zuständigen Handwerkskammer stellen. Die Ausnahmebewilligung kann 

unter Auflagen und Bedingungen oder befristet erteilt werden. In der 

Regel sind Kenntnisprüfungen abzulegen. Dies ist individuell zu prüfen. 

Die Gesellenprüfung im entsprechenden Handwerk muss in der Regel 

vorliegen.

4. Sie beschäftigen einen Betriebsleiter. Diese Person muss eine der oben 

genannten Qualifikationen besitzen und in die Handwerksrolle einge-

tragen werden. Dieser Betriebsleiter muss in einem sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnis mit einem bestimmten Beschäfti-

gungsumfang stehen.

5. Sie gründen eine Personengesellschaft. Sie möchten sich zusammen mit 

einem Partner selbstständig machen. Die Eintragungsvoraussetzungen 

werden erfüllt, wenn mindestens einer der Partner die erforderliche 

Qualifikation besitzt oder wenn Sie einen Betriebsleiter beschäftigen. 

Geeignete Personengesellschaften sind vor allem die Gesellschaft des 

bürgerlichen Rechts (GbR), die Kommanditgesellschaft (KG) und die Offe-

ne Handelsgesellschaft (OHG). Besondere Vorsicht ist geboten, falls Sie 

sich an einer bestehenden Personengesellschaft beteiligen. Dies könnte 

negative handwerksrechtliche Auswirkungen haben.

6. Sie gründen eine Kapitalgesellschaft. Entscheiden Sie sich für die Rechts-

form der juristischen Person (GmbH, Unternehmergesellschaft), so müs-

sen Sie der Handwerkskammer einen Betriebsleiter benennen, der für die 

technische und fachliche Leitung des Betriebes verantwortlich ist. Diese 

Person muss dann eine der genannten Qualifikationen erfüllen.
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 ■ Bestatter

 ■ Bogenmacher

 ■ Brauer und Mälzer

 ■ Buchbinder

 ■ Edelsteinschleifer und-graveure

 ■ Feinoptiker

 ■ Fotografen

 ■ Galvaniseure

 ■ Gebäudereiniger

 ■ Geigenbauer

 ■ Glas- und Porzellanmaler

 ■ Gold- und Silberschmiede

 ■ Graveure

 ■ Handzuginstrumentenmacher

 ■ Holz- und Bautenschützer 

(Mauerschutz und Holzimprägnierung 

in Gebäuden)

 ■ Holzbildhauer

 ■ Holzblasinstrumentenmacher

 ■ Keramiker

 ■ Klavier- und Cembalobauer

 ■ Korb- und Flechtwerkgestalter

 ■ Kosmetiker

 ■ Kürschner

 ■ Maßschneider

 ■ Metall- und Glockengießer

 ■ Metallbildner

 ■ Metallblasinstrumentenmacher

 ■ Modellbauer

 ■ Modisten

 ■ Müller

 ■ Präzisionswerkzeugmechaniker

 ■ Print- und Medientechnologen

 ■ Sattler und Feintäschner

 ■ Schuhmacher

 ■ Segelmacher

 ■ Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, 

Posamentierer, Stricker)

 ■ Textilreiniger

 ■ Uhrmacher

 ■ Vergolder

 ■ Wachszieher

 ■ Weinküfer

 ■ Zupfinstrumentenmacher

Die in der Anlage B Abschnitt 1 verzeichneten zulassungsfreien 
Gewerke sind:

Zulassungsfreie Berufe nach Anlage B1

Die Anlage B der Handwerksordnung ist geteilt. Im Abschnitt 1 sind die 

Handwerke aufgeführt, bei denen der Meisterbrief nicht mehr die Voraus-

setzung für die Selbstständigkeit ist. Bei den B1-Berufen bleibt der Meister-

brief weiterhin Gütesiegel und steht für Qualität und Vertrauen.

Zuletzt aktualisiert: August 2021
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 ■ Änderungsschneider

 ■ Appreteure, Dekateure

 ■ Asphaltierer (ohne Straßenbau)

 ■ Ausführung einfacher Schuh-

reparaturen

 ■ Bautentrocknungsgewerbe

 ■ Betonbohrer und -schneider

 ■ Bodenleger

 ■ Bügelanstalten für Herren-

Oberbekleidung

 ■ Bürsten- und Pinselmacher

 ■ Daubenhauer

 ■ Dekorationsnäher (ohne 

Schaufensterdekoration)

 ■ Einbau von genormten  

Baufertigteilen (zum Beispiel 

Fenster, Türen, Zargen, Regale)

 ■ Eisenflechter

 ■ Fahrzeugverwerter

 ■ Fleckteppichhersteller

 ■ Fleischzerleger, Ausbeiner

 ■ Fuger (im Hochbau)

 ■ Gerber

 ■ Getränkeleitungsreiniger

 ■ Handschuhmacher

 ■ Herstellung von Drahtgestel-

len für Dekorationszwecke in 

Sonderanfertigung

 ■ Holzblockmacher

 ■ Holzleitermacher  

(Sonderanfertigung)

 ■ Holzreifenmacher

 ■ Holzschindelmacher

 ■ Holzschuhmacher

 ■ Innerei-Fleischer (Kuttler)

 ■ Kabelverleger im Hochbau 

(ohne Anschlussarbeiten)

 ■ Klavierstimmer

 ■ Kunststopfer

 ■ Lampenschirmhersteller 

(Sonderanfertigung)

 ■ Maskenbildner

 ■ Metallsägen-Schärfer

 ■ Metallschleifer und Metall-

polierer

 ■ Muldenhauer

 ■ Plisseebrenner

 ■ Rammgewerbe (Einrammen 

von Pfählen im Wasserbau)

 ■ Requisiteure

 ■ Rohr- und Kanalreiniger

 ■ Schirmmacher

 ■ Schlagzeugmacher

 ■ Schnellreiniger

 ■ Speiseeishersteller  

(mit Vertrieb von Speiseeis mit 

üblichem Zubehör)

 ■ Steindrucker

 ■ Stoffmaler

 ■ Tankschutzbetriebe  

(Korrosionsschutz von Öltanks 

für Feuerungsanlagen ohne 

chemische Verfahren)

 ■ Teppichreiniger

 ■ Textil-Handdrucker

 ■ Theater- und Ausstattungs-

maler

 ■ Theaterkostümnäher

 ■ Theaterplastiker

Die in Anlage B Abschnitt 2 verzeichneten Gewerke sind:

Handwerksähnliche Berufe nach Anlage B2

Die bisherigen handwerksähnlichen Gewerbe sind in Anlage B Abschnitt 2

der Handwerksordnung enthalten. Auch hier ist kein Qualifikationsnach-

weis für die Ausübung erforderlich.

Zuletzt aktualisiert: August 2021
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Marketing ist wichtig, um die Marke, das Produkt oder auch die 

angebotene Dienstleistung möglichst schnell, effektiv und gezielt 

an die potenziellen Kunden zu bringen. Damit Sie Ihr Angebot 

erfolgreich vermarkten, ist es notwendig, die Erwartungen und 

Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe in den Mittelpunkt Ihrer Überlegungen 

zu stellen. Aus diesem Grund steht am Anfang jeder Marketingstra-

tegie die genaue Analyse des Marktes und der Zielgruppen.

3. Mit Marketing  
zum Erfolg





Zielgruppen bestimmen

Beschäftigen Sie sich zuerst mit Ihren künftigen Kunden. Machen Sie sich 

Gedanken darüber, welche Erwartungen Ihre Kunden haben, wie sie ihre 

Kaufentscheidung treffen, wo und über welche Kanäle sie sich informieren 

und vieles mehr.

Betrachten Sie bei der Zielgruppenanalyse folgende Aspekte:

 ■ Kundengruppen, für die Ihr Angebot attraktiv ist

 ■ Möglichkeit zur Unterteilung der Zielgruppe zum Beispiel nach:

 ■ Berufsgruppen

 ■ Branchen

 ■ Altersklassen

 ■ Interessen

 ■ Zuordnungen regional und/oder überregional

 ■ Kaufgewohnheiten und -verhalten

 ■ Kriterien für die Kaufentscheidung

 ■ Erwartungen der Kunden an das Produkt und die Lösungen

 ■ Sensibilität der Kundengruppe in Bezug auf den Preis

 ■ Zahl der möglichen Abnehmer, Marktvolumen

 ■ Mobilitäts- und Zugangsaspekte

 ■ Informationsverhalten

Produkt- und Leistungsangebot entwickeln

Machen Sie sich Gedanken über das konkrete Angebot Ihres Unternehmens. 

Ihre Produkte und Leistungen sollten für die ausgewählte Kundengruppe 

den größtmöglichen Nutzen stiften und ihren Bedürfnissen entsprechen. 

Lassen Sie sich dabei nicht dazu verleiten, sich zu stark an Ihren eigenen Vor-

stellungen zu orientieren. Versuchen Sie außerdem, sich von Ihren Konkur-

renten abzuheben und vielleicht sogar in Marktnischen vorzustoßen. Solche 

Nischen finden sich dort, wo ungedeckter Bedarf vorhanden ist.

Folgende Überlegungen helfen Ihnen dabei, Ihr Produkt- und Leistungsan-

gebot zu entwickeln:

 ■ Produkte und Leistungen mit deutlichem Mehrwert definieren

 ■ Zusatznutzen und Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten

 ■ Service- und Zusatzleistungen zur Abrundung des Angebots entwickeln

 ■ Flexible Service- oder Öffnungszeiten vorsehen

 ■ Leistung „on demand“, über „Click and Meet“ oder „Click and Collect“ 

anbieten

 ■ Angebote aus einer Hand zusammenstellen

 ■ Verfügbarkeit und zeitliche Bereitstellung des Leistungsangebots sicher-

stellen

 ■ Preisgestaltung und Konditionen anpassen

 ■ Online-Verfügbarkeit beim Produkt, Ansprechpartner etc. ermöglichen

 ■ Trends und neue Entwicklungen berücksichtigen

 ■ Produktfinanzierungen, Leasing, Mietoptionen anbieten
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 ■ Beratung, Erreichbarkeit eines Ansprechpartners sicherstellen

 ■ Serviceleistungen nach dem Kauf anbieten, Wartungsangebote entwickeln

Preis und Konditionen als Teil der Marketingstrategie

In der Preis- und Konditionenpolitik geht es in erster Linie darum, den opti-

malen Preis und die Zahlungskonditionen für Ihr Produkt oder Ihre Dienst-

leistung festzulegen. Der Preis dient Ihren Kunden als Orientierungshilfe bei 

der Kaufentscheidung und hat damit einen hohen Stellenwert. In der Regel 

werden Ihre Kunden einen höheren Preis mit besserer Qualität verbinden, 

während ein niedriger Preis häufig mit geringer Qualität gleichgesetzt wird.

Wichtige Einflussfaktoren bei der Preisgestaltung sind neben den Selbst-

kosten die strategische Positionierung Ihres Betriebs sowie die Preisstra-

tegie Ihrer Mitbewerber. Weitere Faktoren sind das richtige Preismodell, 

Rabattaktionen oder attraktive Finanzierungsmodelle, durch die Sie positive 

Anreize für eine Kaufentscheidung setzen können. Auch die Vereinbarung 

von Zahlungszielen oder Skontogewährung sind für viele Kunden wichtige 

Aspekte.

Mehr Informationen zum Thema Kalkulation und zur Berechnung eines 

Stundenverrechnungssatzes finden Sie im Kapitel 22.

Markt- und Wettbewerbsanalyse

Als Existenzgründer müssen Sie Ihre Position am Markt erst noch erobern. 

Kennen Sie Ihre Mitbewerber und deren Marktstrategie?  

Betrachten Sie Ihr Umfeld und sichern Sie sich Ihren Platz.

Analysieren Sie die Markt- und Wettbewerbssituation mithilfe der  

folgenden Punkte:

 ■ Anzahl Ihrer Mitbewerber

 ■ Anbieter von alternativen Produkten und Leistungen

 ■ Stärken und Schwächen der Mitbewerber

 ■ Wettbewerbsintensität, Konkurrenzdruck

 ■ Aktuelles Preisniveau

 ■ Einkaufs-, Zahlungs- und Lieferkonditionen

 ■ Einflussfaktoren auf den Markt und seine Entwicklung

 ■ Verfügbarkeit von Mitarbeitern und Fachkräften

 ■ Infrastruktur

Wenn Sie eher regional tätig sind, sollten Sie weitere Informationen über 

Ihren Markt einholen. Dazu zählen beispielsweise die Zahl der Einwohner 

in einer Stadt bzw. eines bestimmten Einzugsgebiets, die Kaufkraft und die 

Kaufkraftbindung sowie die Altersstruktur der Bevölkerung.
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Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Nachdem die Produkt- und Leistungspakete entwickelt, die Kundengruppen 

definiert und die Mitbewerber analysiert sind, geht es im nächsten Schritt 

darum, das eigene Angebot erfolgreich zu vermarkten. Welche Kanäle eig-

nen sich dafür, welche Wege der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit können 

Sie nutzen? Bei der Wahl einer erfolgreichen Werbestrategie können Sie 

unterschiedliche Ansätze miteinander kombinieren.

Vertriebskanäle:

Beschäftigen Sie sich zuerst mit den in Ihrer Branche üblichen und bewähr-

ten Vertriebskanälen. Überlegen Sie, wie Sie Kontakte zu potenziellen 

Kunden aufbauen können und welche Vertriebswege für Sie interessant 

sein könnten. Lassen Sie dabei zukünftige Entwicklungen und Trends nicht 

außer Acht. Kunden interessieren sich zunehmend für Online-Angebote und 

Internet-Marktplätze.

Verkauf über den direkten Kontakt zum Kunden – Direktvertrieb:

 ■ Persönliche Kontakte zu Kunden oder Kontakte über Bekannte

 ■ Kontakte über sogenannte „Kaltakquise“

 ■ Stationäres Ladengeschäft mit Ausstellungsraum

 ■ Eigene Internetpräsenz, eventuell mit Shopfunktion

 ■ Mobil, z. B. auf Märkten, Messen und mit Verkaufswagen

Verkauf über Vermittler, indirekter Kontakt zum Kunden:

 ■ Nutzung von Online-Vermittlungsplattformen

 ■ Vertrieb über den Hersteller/Lieferanten

 ■ Verkauf über Handelsvertreter

 ■ Verkauf über Einzelhandelspartner und Ausstellungsflächen

 ■ Einsatz von Multiplikatoren, z. B. zufriedene Kunden

 ■ Vermittlung durch Kooperationspartner und Kollegenbetriebe (Netzwerke)

 ■ Verfügbarkeit von Mitarbeitern und Fachkräften

 ■ Infrastruktur

Werbung

Nach diesem Schritt machen Sie sich detaillierte Gedanken darüber, wie 

Sie Ihre Kundengruppen ansprechen und welche Werbemedien Sie dafür 

einsetzen wollen. Manche Angebote lassen sich besser über klassische 

Printmedien, andere über elektronische Kanäle und wieder andere über 

Kino- oder Radiowerbung verkaufen. Welche Gewohnheiten haben Ihre 

Kunden, wo sind sie für Werbung offen und empfänglich? Wichtig ist, 

dass Ihre Werbeaktivitäten wie aus einem Guss wirken und sich an Ihrem 

Corporate Design orientieren. Eine eigene Internetpräsenz ist auf jeden Fall 

ein Muss. Die Kunden erwarten dies mittlerweile auch von kleinen Unter-

nehmen im Handwerk. Ein moderner Internetauftritt ist ein Zeichen von 

Professionalität. Achten Sie dabei auf suchmaschinenoptimierte Inhalte. 

So werden Sie von Ihren potenziellen Kunden schnell gefunden. Nutzen Sie 

außerdem Bewertungsportale. Bewertungsfunktionen haben einen immer 

größeren Einfluss auf die Kaufentscheidung vieler Menschen. 
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Klassische Werbeinstrumente im Handwerk sind:

 ■ Ansprechendes und aussagekräftiges Logo mit hohem  

Wiedererkennungseffekt

 ■ Durchgängige Beschriftung von Fahrzeugen und Anhängern

 ■ Einheitliche Firmenkleidung mit Unternehmenslogo

 ■ Visitenkarten

 ■ Flyer und Postkarten

 ■ Stammkunden- oder Bonuskarten

 ■ Banner für Baustelle und Gerüst

 ■ Außenwerbung am Gebäude (Ladenschild, Pylon,  

Schaufensterbeschriftung etc.)

 ■ Individualisierte Verpackungsmaterialien

 ■ Direktmailings per Brief oder E-Mail (Datenschutz beachten!)

 ■ Werbung im öffentlichen Raum (Plakatwände, Haltestellen etc.)

 ■ Werbeanzeigen (Tageszeitung, Gemeindeblätter etc.)

 ■ Give-aways, Streu- und Werbeartikel

 ■ Weihnachtskarten und -geschenke an Kunden und Geschäftspartner

Digitale Werbung:

 ■ Eigener Internetauftritt, evtl. mit Online-Shop und Bewertungsfunktion

 ■ Suchmaschinenwerbung (z. B. Google Unternehmensprofil, früher  

Google My Business)

 ■ Account in sozialen Medien wie Facebook, Instagram und zunehmend 

auch TikTok

 ■ Online-Marktplätze und Handwerker-Plattformen

 ■ Bannerwerbung

 ■ Eigener Blog mit interessanten Artikeln und Beiträgen

 ■ Elektronischer Newsletter

 ■ Tutorials und Webinare

 ■ YouTube-Werbung
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Tipp

Legen Sie ein Werbebudget fest. 

Das hilft Ihnen dabei, die Kosten 

im Blick zu behalten. Wenn Sie 

sich auf die Maßnahmen mit 

der größten Werbewirkung auf 

Ihre Zielgruppe konzentrieren, 

verzetteln Sie sich nicht.

Sonstige Strategien für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit:

 ■ Netzwerken und Kontakte pflegen, z. B. durch die Teilnahme an Gründer- 

und Unternehmerstammtischen

 ■ Besuch von Veranstaltungen, Teilnahme an Wettbewerben

 ■ Pressearbeit

 ■ Sponsoring von Vereinen oder Veranstaltungen

 ■ Messeteilnahme

 ■ Guerilla-Marketingaktionen

 ■ Maßnahmen zur Kundenbindung, z. B. Kundenclubs, Kundenevents, 

Abo-Modelle, Service- und Wartungsverträge, Sonderveranstaltungen

Rechtliche Rahmenbedingungen

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sollen die Kunden erreichen und dabei 

kreativ und innovativ sein. Leider vergisst man schnell, dass sich Werbung 

und Marketing nicht im rechtsfreien Raum abspielen und geltende Vor-

schriften eingehalten werden müssen. Diese ergeben sich beispielsweise 

aus dem Urheberrecht, dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, der 

Datenschutz-Grundverordnung, aber auch aus dem Marken- oder Bildrecht, 

um nur einige zu nennen.

Die Betriebseröffnung als Event

Eine Betriebseröffnung sollte gefeiert werden. Laden Sie Kunden, Freunde, 

Geschäftspartner, Familie, Multiplikatoren und die regionale Presse zu 

diesem wichtigen Event ein. Bei den Vorbereitungen können Ihnen Ihre 

Lieferanten und Geschäftspartner, aber auch Personen aus Ihrem Netzwerk, 

wertvolle Unterstützung leisten. Originelle Ideen, Mitmachaktionen, ein 

Gewinnspiel und die professionelle Organisation sorgen dafür, dass Ihre 

Gäste Spaß haben und positiv über Sie berichten.

Nutzen Sie den Schwung der ersten Tage für Ihre Öffentlichkeitsarbeit und 

Ihre Aktivitäten in den sozialen Medien. Betreiben Sie auch über die Eröff-

nungszeit hinaus regelmäßig Werbung. Bauen Sie vor allem auf persönliche 

Beziehungen und setzen Sie auf begeisterte Kunden, die Sie weiterempfeh-

len.

Franchise – Existenzgründung mit System

Statt eine eigene Geschäftsidee zu entwickeln, setzen manche Gründer auf 

ein erprobtes und erfolgreiches Geschäftsmodell. Franchising bietet dazu 

die Möglichkeit. Der Franchisegeber liefert Ihnen als Franchisenehmer dabei 

ein fertiges Konzept und bietet häufig auch noch die passenden Dienstleis-

tungen rundherum an. Sie profitieren vom Markennamen, Image, Know-

how und den angebotenen Dienstleistungen des Franchisegebers.

Als Franchisenehmer sind Sie rechtlich und wirtschaftlich selbstständig. 

Der Franchisevertrag regelt die Rechte und Pflichten in Ihrer Beziehung 

zum Franchisegeber. Die Produkte und Dienstleistungen vertreiben Sie auf 
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eigene Rechnung, müssen sich aber an die Vorgaben des Geschäftspartners 

halten. Ihr persönlicher Entscheidungsspielraum wird durch den Vertrag 

geregelt und mehr oder weniger stark eingeschränkt.

Für die Nutzung des Franchisesystems fallen Kosten an. Diese bestehen 

meist aus einer einmaligen Eintrittsgebühr. Hinzu kommen monatliche 

Kosten, in der Regel abhängig vom erzielten Umsatz. Viele Franchisegeber 

verlangen darüber hinaus zusätzliche Gebühren, z. B. für Werbung oder 

Beratung und Weiterbildung. Für die Höhe der Einstandsgebühr sind der 

Bekanntheitsgrad des Systems und die Größe des geschützten Verkaufsge-

bietes entscheidend. Die monatliche Franchisegebühr sollte aber nicht mehr 

als fünf Prozent vom Umsatz betragen. Zusätzlich zu den Franchisegebüh-

ren fallen Investitionskosten an, denn für die erforderliche Betriebseinrich-

tung und -ausstattung müssen Sie selber sorgen.

Bevor Sie sich für einen Franchiseanbieter entscheiden, sollten Sie sein 

Angebot und die Vertragsdetails sorgfältig prüfen. Die folgende Checkliste 

hilft Ihnen dabei.

Checkliste – Franchising:

 ■ Wie lange ist der Franchisegeber schon am Markt?

 ■ Ist der Franchisegeber Mitglied im Deutschen Franchiseverband?

 ■ Wie viele Franchisenehmer gibt es und wie lange sind sie schon dabei?

 ■ Hat der Franchisegeber eingetragene gewerbliche Schutzrechte wie 

Patente, Marken oder Warenzeichen?

 ■ Wie bekannt ist das System?

 ■ Welche Unterstützung bietet der Franchisegeber?

 ■ Wie hoch sind die Investitionen, die Eintrittsgebühr und die laufenden 

Gebühren?

 ■ Wie sind Ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen?

 ■ Ist die Handelsspanne so groß, dass Sie einen angemessenen Unterneh-

merlohn erwirtschaften können?

 ■ Gibt es an Ihrem Standort ein ausreichendes Kundenpotenzial?

 ■ Sind alle zugesagten Leistungen vertraglich fixiert?

 ■ Wird den Franchisenehmern ein Gebietsschutz garantiert?

 ■ Wenn Sie zum Bezug von Ware oder Material verpflichtet sind: Ist der 

Einkaufspreis marktgerecht?

Empfehlungen:

 ■ Lassen Sie sich nicht von Gewinnversprechen blenden, sondern suchen 

Sie sich Ihren Vertragspartner nach den oben genannten Kriterien aus.

 ■ Erkundigen Sie sich bei anderen Franchisenehmern.

 ■ Holen Sie Informationen über den Franchisegeber ein. Auskünfte erteilt 

der Deutsche Franchiseverband e.V. (www.franchiseverband.com),  

Luisenstraße 41, 10117 Berlin.

 ■ Lassen Sie den Vertrag und die Rentabilitätsvorschau überprüfen.

 ■ Rechnen Sie nach, ob nach Abzug aller Kosten noch genügend Gewinn 

übrigbleibt. 
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Zunehmend ist die regelmäßige strategische Weiterentwicklung des 

eigenen Unternehmens wichtig. Je kurzfristiger Entwicklungszyklen, 

politische Entscheidungen, gesellschaftliche Veränderungen eintre-

ten, desto konsequenter muss überprüft werden, ob das Geschäfts-

modell des eigenen Unternehmens auch zukünftig das Richtige ist.  

Nur so kann gegebenenfalls rechtzeitig gegengesteuert und das 

Unternehmen auf Erfolgskurs gehalten werden. 

4. Strategieentwick-
lung – das Erreichte 
nachhaltig sichern und 
entwickeln





Schritt 1: Die Unternehmensanalyse

Die Unternehmensanalyse beschreibt die Stärken und Schwächen Ihres 

Unternehmens. Wichtig dabei ist, diese objektiv, belegbar und mit einer 

gewissen Distanz zu analysieren. Dies ist der Blick nach innen.

Versuchen Sie im Rahmen der Unternehmensanalyse von außen auf Ihren 

Betrieb zu schauen – welche Produkte und Dienstleistungen bieten Sie aus 

dem Blickwinkel ihrer Kunden und Geschäftspartner an? Zu welchen Preisen 

und Konditionen bieten Sie an? Was fällt Ihnen leicht und was sind Ihre Stär-

ken? Wo sind Ihre Schwächen bzw. wo könnte es Probleme geben? Für die 

Unternehmensanalyse können verschiedene Werkzeuge genutzt werden. 

Das Business Model Canvas oder die SWOT-Analyse bieten Hilfestellungen 

bei dieser Fragestellung.

Schritt 2: Die Umweltanalyse

Im Anschluss erfolgt der Blick nach außen, die Umweltanalyse. Sie schauen 

sich Ihre „Umwelt“ an. Hierzu betrachten Sie Ihre Kunden, Lieferanten und 

Geschäftspartner, Konkurrenten, Trends und die Politik.

Wo liegen Ihre Stärken und in welchen Bereichen haben Sie eine besondere 

Kernkompetenz? Was hebt Sie vom Wettbewerb ab? Womit stechen Sie im 

Markt hervor? Wie genau kennen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden? Welche 

zusätzlichen Dienstleistungen könnten den Kundennutzen steigern und Ihr 

Angebot ergänzen?

3. Schritt: 
Strategieentwicklung
Wie leite ich daraus  

Veränderungen ab?

2. Schritt: 
Umweltanalyse
Wo sind die Chancen  

und die Risiken?

1. Schritt: 
Unternehmensanalyse
Wo liegen meine Stärken und 

Schwächen?

3 Schritte zur Geschäftsmodellanalyse, die in regelmäßigen Abständen erfolgen 
sollten:
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Beobachten Sie den Markt! Welche Änderungen lassen sich derzeit erken-

nen und wie reagieren Ihre Wettbewerber? Ergeben sich aus dieser Betrach-

tung neue Ansatzpunkte?

Aus den Erkenntnissen von Schritt 1 und 2 können Sie Ihre strategischen 

Ziele festlegen und die notwendigen Schritte bzw. Maßnahmen planen. 

Hierfür stehen Ihnen verschiedene Instrumente zur Verfügung.

Schritt 3: Die Strategieentwicklung

Zwei gängige Instrumente zur Strategieentwicklung sind die SWOT-Analyse 

und das sogenannte Business Model Canvas (BMC). 
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Auf Basis der SWOT-Analyse können anschließend Handlungsfelder abge-

leitet werden. Fragen Sie sich: Was kann ich tun, um vorhandene Risiken zu 

minimieren, und welche Stärken kann ich nutzen und ausbauen? Außerdem 

zeigt die SWOT-Analyse, welche Chancen sich bieten, um beispielsweise 

neue Geschäftsfelder zu entwickeln oder neue Märkte zu erschließen.

Stärken Schwächen

 ■ Kompetente Mitarbeiter

 ■ Gutes Image

 ■ Finanzielle Ressourcen

 ■ Loyale Kunden

 ■ Aufwändige Abläufe

 ■ Hohe Kosten

 ■ Hoher zeitlicher Aufwand

Chancen Risiken

 ■ Neue Märkte

 ■ Kooperationen

 ■ Wertewandel

 ■ Erweiterung der Produktpalette

 ■ Neue Wettbewerber

 ■ Hohe Arbeits- und Materialkosten

 ■ Schärfere Umweltschutz- 

maßnahmen

 ■ Steigende Kosten

Die SWOT-Analyse

SWOT steht für Strength, Weakness, Opportunities und Threats – im Deut-

schen für Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Stärken und Schwä-

chen beziehen sich auf den Blick nach innen (Schritt 1), Chancen und Risiken 

auf den Blick nach außen (Schritt 2). Die Zusammenhänge werden in der 

Regel in einer Matrix dargestellt.

30 Strategieentwicklung  ‒  das Erreichte nachhaltig sichern und entwickeln 



Copyright ® 2019 TREND | www.trend-handwerk.de Quelle: in Anlehnung an Osterwalder, Pigneur et al., 2010

Geschäftsmodell Canvas

Kundensegmente
Für wen schöpfen wir Wert?
Wer sind unsere wichtigsten Kunden?

Nutzenversprechen
Welchen Wert vermitteln wir 
dem Kunden?
Welche der Probleme unserer 
Kunden helfen wir zu lösen?
Welche Kundenbedürfnisse 
erfüllen wir?
Welche Produkt- und 
Dienstleistungspakete bieten wir 
jedem Kundensegment an?

Schlüsselpartner
Wer sind unsere Schlüsselpartner?
Wer sind unsere Schlüssellieferanten?
Welche Schlüsselressourcen beziehen wir von Partnern?
Welche Schlüsselaktivitäten üben Partner aus?

Kundenbeziehungen
Welche Art von Beziehung 
erwartet jedes unserer 
Kundensegmente von uns?
Welche haben wir aktuell?
Wie kostenintensiv sind sie?
Wie sind sie in unser übriges 
Geschäftsmodell integriert?

Kanäle
Über welche Kanäle wollen 
unsere Kundensegmente 
erreicht werden?
Wie erreichen wir sie jetzt?
Welche funktionieren am 
besten/kosteneffizientesten?
Wie integrieren wir sie in 
die Kundenabläufe?

Schlüsselressourcen
Welche Schlüsselressourcen 
erfordern unsere 
Wertangebote?
Unsere Distributionskanäle?
Unsere Kundenbeziehungen?
Unsere Einnahmenquellen?

Schlüsselaktivitäten
Welche Schlüsselaktivitäten 
erfordern unsere 
Wertangebote?
Unsere Distributionskanäle? 
Unsere Kundenbeziehungen?
Unsere Einnahmenquellen?

Einnahmequellen
Für welche Werte sind unsere Kunden wirklich zu bezahlen bereit?
Wofür bezahlen sie jetzt?
Wie bezahlen sie jetzt?
Wie würden wie gerne bezahlen?
Wie viel trägt jede Einnahmenquelle zum Gesamtumsatz bei?

Kostenstruktur
Welches sind die wichtigsten mit unserem Geschäftsmodell 
verbundenen Kosten?
Welche Schlüsselressourcen sind am teuersten?
Welche Schlüsselaktivitäten sind am teuersten?

Phase 1 Phase 2
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Business Model Canvas (BMC): Ihr Geschäftsmodell 
kompakt

Das Business Model Canvas (BMC) ist ein Modell, mit dem Sie Ihren Betrieb 

in neun Schlüsselbereichen visualisieren. Es hilft Ihnen dabei, einen Über-

blick über die wichtigsten Bereiche zu bekommen und gegebenenfalls Ent-

wicklungspotenzial zu identifizieren. Hierfür wird zunächst die Ist-Situation 

im Betrieb dargestellt. So werden z. B. das Nutzenversprechen (Produkte 

und Dienstleistungen), die Kundengruppen, die Kommunikationskanäle 

und die Kundenbeziehungen betrachtet.

Aus der Ist-Situation können anschließend Engpässe und potenzielle Prob-

leme analysiert werden. Zeitgleich gibt das Modell eine Übersicht, welche 

Chancen sich bieten.

Aus den Darstellungen des BMC können Sie ableiten, wo Sie hinwollen und 

mit welchen Möglichkeiten und Ressourcen Sie diese Ziele erreichen kön-

nen. So entsteht ein strategischer Maßnahmenplan.

Online finden Sie unzählige Informationen zu den verschiedenen Modellen. 

Eine gute Übersicht bietet die Seite www.bwht.de/trend.
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5. Netzwerke und 
Kooperation –  
gemeinsam stark sein!
Auch das Handwerk ist zwischenzeitlich globalen Auswirkungen 

direkt ausgesetzt. Themen wie Netzwerke nutzen und Kooperatio-

nen aufbauen sind wichtige Faktoren für die strategische Ausrich-

tung des Unternehmens und letztendlich für seinen Erfolg. Ob loses 

Netzwerken oder verbindliche Kooperationen, die Tage der Einzel-

kämpfer sind gezählt.



Netzwerkgedanke

Der Netzwerkgedanke wird im Handwerk immer wichtiger.  

Miteinander statt gegeneinander lautet die Devise.

Lose Netzwerke

Ob lose Formen der Zusammenarbeit ohne vertragliche Verpflichtung, 

Wissensaustausch (z. B. Erfa-Runden; Unternehmerfrühstück), Steigerung 

des Bekanntheitsgrades oder Empfehlungen, die Ausprägungsformen des 

Netzwerkens sind unterschiedlich und vielfältig.

Wichtig hierfür ist die Grundeinstellung des Unternehmers: Offenheit 

gegenüber Menschen und Ideen, Kommunikationswille und Interesse an 

Veränderung. Gepaart mit dem Prinzip des Gebens und Nehmens bilden 

diese Eigenschaften die Basis für ein funktionierendes Netzwerk und oft 

auch für den geschäftlichen Erfolg.

Dies fängt schon im Kleinen bei der Gründung an. Funktionierende Netz-

werke, beispielsweise zu potenziellen Kunden, Steuerberatern, Banken-, 

Versicherungsvertretern oder Lieferanten, sind oft wesentliche Faktoren für 

eine gelungene Gründung oder Übernahme.

Darüber hinaus können gezielt Kooperationen eingegangen werden.

Kooperation

Unter einer Kooperation versteht man die freiwillige Zusammenarbeit von 

rechtlich selbstständigen Unternehmen. Die wirtschaftliche Entscheidungs-

freiheit der einzelnen Betriebe bleibt dabei weitestgehend erhalten.

Kooperationen im Handwerk

Kooperationen sind im Handwerk schon immer üblich: Von der Einkaufs-

kooperation (traditionell in Handwerksberufen mit starkem Handelsanteil) 

über die Produktions- und Leistungskooperation (Arbeitsgemeinschaft) bis 

zur Finanzierungskooperation (Raiffeisen).

Marktveränderungen und der Wunsch des Kunden nach Komplettleistun-

gen („Alles aus einer Hand“) machen deutlich, dass auf eine bestimmte 

Dauer angelegte, betriebliche Kooperationen für das Bestehen vieler 

Betriebe oder sogar ganzer Handwerkszweige am Markt wichtig sind.
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3. Schritt: 
Spielregeln  
festlegen

4. Schritt: 
Eindeutige Vertrags-
grundlage schaffen

2. Schritt: 
Ein geeignetes  
Team finden

1. Schritt: 
Ein Konzept  
erstellen

In 4 Schritten zum Kooperationserfolg:

Nutzen für den Betrieb:

 ■ größere Auftragsvolumina/attraktivere Angebotspreise

 ■ Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

 ■ Kosteneinsparung (Mengen-/Preisvorteile)

 ■ Leistungssteigerung

 ■ Erschließen neuer Märkte und neuer Kunden

 ■ Komplettangebote („Alles aus einer Hand“)

 ■ Verteilung des Risikos 

 ■ bessere Nutzung von Spezialwissen und von Kapazitäten bei  

schwankender Auftragslage

Kooperationsbereiche

Für folgende Bereiche sind Kooperationen denkbar:

 ■ Beschaffung

 ■ Produktion

 ■ Dienstleistungen

 ■ Vertrieb

 ■ Marketing

 ■ Finanzierung

 ■ Forschung und Entwicklung

 ■ Rechnungswesen

 ■ Weiterbildung

Kooperationsformen

Kooperationen sind in sämtlichen Rechtsformen möglich – vom losen 

Zusammenschluss für einen Auftrag bis hin zum gemeinsamen Unterneh-

men mit eigener Rechtsform.

Man kann zwischen horizontalen, vertikalen und übergreifenden Koopera- 

tionen unterscheiden. Bei horizontalen Kooperationen handelt es sich um

die Zusammenarbeit von Unternehmen der gleichen Branche bzw. des glei-

chen Gewerks, die sich beispielsweise zur Ausführung eines Großauftrages

zusammenschließen. Die vertikale Kooperation hingegen verbindet Unter-

nehmen verschiedener Gewerke oder Fertigungsstufen. Bei der übergreifen-

den Kooperation arbeiten Partner unterschiedlichster Branchen, Bereiche

und Fertigungsstufen zusammen. Das können z. B. auch Banken, Architek-

ten, Planungsbüros, Energielieferanten und Handwerksbetriebe sein.
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Tipp

Leitfäden und Beratung zu 

Kooperationsvorhaben erhalten 

Sie bei Ihrer zuständigen Hand-

werkskammer, Ihrem Verband 

und Ihrer Innung.

Schritt 1: Ein Konzept erstellen

Bevor Sie Partner für Ihre Kooperation finden, müssen Sie sich über die Ziele 

Ihrer Kooperation klar werden und ein Konzept ausarbeiten. Darin sollten 

neben dem Leitbild bzw. den Zielen der Kooperation auch die Analyse der 

Marktsituation, die Kundenwünsche, das Angebot, die Zielgruppen, die 

Organisation und die Finanzierung der Kooperation dargestellt sein. 

Sie können sich natürlich auch bestehenden Kooperationen anschließen. 

Nutzen Sie bereits bestehende Kontakte oder Unternehmen, mit denen Sie 

schon zusammengearbeitet haben. Erkundigen Sie sich beispielsweise auch 

bei Ihrer zuständigen Handwerkskammer, Ihrem Verband oder Ihrer Innung.

Schritt 2: Ein geeignetes Team finden

Entscheidendes Erfolgskriterium jeder Kooperation ist die Zusammen-

setzung des Teams, d. h. die Auswahl der Kooperationspartner. Hier ist zu 

beachten, dass eine Kooperation auf Dauer immer nur so gut ist wie der 

schwächste Kooperationspartner. Wichtige Kriterien für die Auswahl von 

Kooperationspartnern sind Leistungsfähigkeit, Verlässlichkeit und eine sta-

bile finanzielle Situation. Nur wenn sich alle Partner optimal in die Koope-

ration einbringen und die Ziele der Kooperation mittragen, kann der Erfolg 

der Zusammenarbeit größer sein, als wenn jeder Betrieb alleine am Markt 

auftreten würde. Gelingt dies nicht, scheitern Kooperationen häufig schnell.

Schritt 3: Spielregeln festlegen

Wie detailliert die Vereinbarungen sein müssen, hängt von den Zielen, der 

Art und Intensität der Zusammenarbeit und natürlich von den Koopera- 

tionspartnern ab. Je enger der Zusammenschluss, umso genauer müssen 

die Vereinbarungen sein. Je mehr Kooperationspartner zusammenkommen, 

desto wichtiger wird das Management und damit die Führung und Organi-

sation der Kooperation. Wenn einer der Kooperationspartner die Geschäfts-

führung „nebenbei“ übernimmt, kann das auf Dauer zu Problemen führen. 

Denkbar ist daher auch, dass ein Kooperationsmanager die Kooperation 

nach außen vertritt, Aufträge akquiriert und als Ansprechpartner für Kun-

den und Handwerksbetriebe dient.

Schritt 4: Eindeutige Vertragsgrundlage schaffen

Je enger der Zusammenschluss zwischen den Kooperationspartnern, desto 

wichtiger sind die richtige Rechtsform und rechtssichere Verträge. Nutzen 

Sie die Erfahrung vorhandener Kooperationen und setzen Sie bewährte 

Vertrags- und Rechtsformen ein.

Folgende Schritte sollten bei einer Kooperations- 
anbahnung beachtet werden:
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6. Scheinbar  
selbstständig?
Wenn Sie ein Gewerbe angemeldet haben, tatsächlich aber wie ein 

Arbeitnehmer in einem Beschäftigungsverhältnis handeln, sind Sie 

unter Umständen scheinselbstständig. Es liegt dann eine, sowohl 

für Sie als auch für den Auftraggeber, rentenversicherungspflichtige 

Beschäftigung vor. Bei nachträglicher Feststellung einer Schein-

selbstständigkeit durch die Deutsche Rentenversicherung kann eine 

Rückforderung der Sozialversicherungsbeiträge von bis zu vier Jah-

ren erfolgen. Dies trifft allein den Auftraggeber und umfasst sowohl 

die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmeranteile. 



Für eine selbstständige Tätigkeit spricht,  
wenn jemand

 ■ ein eigenes unternehmerisches Risiko trägt

 ■ Mitarbeiter beschäftigt

 ■ eine eigene Betriebsstätte besitzt

 ■ seine Arbeit nach Ort, Zeit und Dauer selbst gestaltet

 ■ mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs ist und die eigene Arbeitskleidung 

trägt

Für eine Scheinselbstständigkeit spricht,  
wenn jemand

 ■ nahezu ausschließlich für einen Auftraggeber arbeitet

 ■ die uneingeschränkte Verpflichtung hat, allen Weisungen des Auftrag- 

gebers Folge zu leisten

 ■ bestimmte Arbeitszeiten einhalten muss

 ■ wie ein regulärer Mitarbeiter des Betriebs in die Betriebsabläufe integ-

riert ist

 ■ verpflichtet ist, dem Auftraggeber regelmäßig in kurzen Abständen 

detaillierte Berichte zukommen zu lassen

 ■ die Verpflichtung besteht, in den Räumen des Auftraggebers oder an von 

ihm bestimmten Orten zu arbeiten

 ■ Arbeits- und Betriebsmittel des Auftraggebers verwendet

Falls einer oder mehrere dieser Punkte auf Sie zutreffen, sollten Sie unbe-

dingt das Vorliegen einer Scheinselbstständigkeit prüfen.

Die Rechtsabteilung Ihrer Handwerkskammer informiert Sie gerne. Es 

besteht auch die Möglichkeit, eine offizielle Statusfeststellung über die 

Deutsche Rentenversicherung zu beantragen (sog. „Clearing-Verfahren“). 

Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen erhalten Sie auch 

unter www.deutsche-rentenversicherung.de. 
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Mit einer neuartigen Geschäftsidee, einer Produkt- oder einer 

Dienstleistungsinnovation können Sie sich positiv vom Wettbewerb 

abheben und Ihr Geschäftsmodell sinnvoll erweitern.

7. Innovation ist Trumpf 
– mit neuen Geschäfts-
ideen punkten





Entwickeln Sie ein neues Produkt, eine neuartige Geschäftsidee oder eine 

innovative Dienstleistung und machen Sie sich damit selbstständig. Innova-

tionen bieten zahlreiche Chancen.

Häufig liegt der Kapitalbedarf für die Entwicklung und Vermarktung einer 

Innovation deutlich über dem Mittelbedarf klassischer Existenzgründun-

gen. Außerdem lassen sich Vermarktungserfolg und technologische Risiken 

im Vorfeld meist nur schwer abschätzen. Um die Innovationsentwicklung 

zu fördern, gibt es jedoch vielfältige Fördermöglichkeiten, die im Vorfeld der 

Innovationsentwicklung mit Ihrer Handwerkskammer besprochen werden 

sollten.

Typische Innovationsfelder im Handwerk

Im Handwerk liegen die klassischen Innovationsfelder in den Bereichen:

 ■ Produkt

 ■ Dienstleistung

 ■ Prozess

 ■ Design

 ■ Geschmack

Die Digitalisierung ist mittlerweile ein integraler Bestandteil aller Inno- 

vationsfelder und treibt die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen 

und Geschäftsmodelle im Handwerk maßgeblich voran.

Auslöser für Innovationen im Handwerk sind häufig praktische Probleme, 

die während einer Auftragsbearbeitung auftauchen. Dabei entstehen im 

Rahmen der Problemlösung Innovationen, bei denen durch die eher sponta-

ne Entwicklung zumeist eine Marktanalyse fehlt. Die Entwicklung innovati-

ver Lösungen für die einfachere und schnellere Handhabung von Maschinen 

oder Werkzeugen werden dadurch viel zu selten öffentlich.

Weitere Auslöser sind Veränderungen bei den Wünschen und Bedürfnis-

sen der Zielgruppe und ein geändertes Nachfrage- oder Kundenverhalten. 

Außerdem ergeben sich Innovationen aus Fragestellungen im persönlichen 

oder betrieblichen Umfeld. Aber auch Impulse oder neuartige Entwick-

lungen aus der Forschung können im Rahmen von Existenzgründungen 

realisiert werden. Eine interessante Alternative zur eigenen Innovation kann 

der Import von Ideen oder Konzepten aus anderen Regionen oder Ländern 

darstellen.

Trends

Aktuelle gesellschaftliche Trends, die fortschreitenden technologischen 

Möglichkeiten, aber auch der Klimawandel bieten zahlreiche Ansatzpunkte 

für die Entwicklung innovativer Lösungsansätze und Geschäftsfelder.

Beispiele für Trends

 ■ neuartige Antriebsarten

 ■ Upcycling

 ■ alternative Ernährungs- 

formen

 ■ Verstädterung und  

neuartige Wohnkonzepte

 ■ CO2-Einsparung

 ■ älterwerdende  

Gesellschaft

 ■ Zu- und Einwanderung

 ■ Fachkräftemangel

 ■ Cobots

 ■ 3D-Druck und seine 

Anwendungsmöglich- 

keiten

 ■ Verwendung nach- 

wachsender natürlicher 

Rohstoffe

 ■ Digitalisierung

 ■ Künstliche Intelligenz (KI)
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Innovationsberatung

Die Berater der Handwerkskammern unterstützen Betriebe bei der Ent-

wicklung innovativer Ideen sowie der Einführung neuer Technologien und 

Managementsysteme. Sie informieren über aktuelle Förderprogramme und 

Wettbewerbe, unterstützen bei der Digitalisierung von Prozessen und bera-

ten zur Optimierung des Innovationsvorhabens.

Patentberatung

Eine sogenannte Patentberatung hilft Ihnen dabei zu klären, ob Sie mit Ihrer 

Innovation ein bestehendes Schutzrecht verletzen oder wie Sie Ihre eigene 

Erfindung schützen können. Die Patentberatung umfasst ebenso andere 

Schutzrechte wie Gebrauchsmuster, Marken oder Designs. Gerade Existenz-

gründer stellen sich oft die Frage, ob das neu entwickelte Logo eventuell 

schon markenrechtlich geschützt ist oder ob eine eigene Schutzrechtanmel-

dung sinnvoll ist. Damit Ergebnisse aus der Entwicklung nicht ungenutzt 

verloren gehen, ist es wichtig, sie vor fremden Zugriffen oder dem Kopieren 

zu schützen. Gewerbliche Schutzrechte sind dafür ein geeignetes Instru-

ment. Im Mittelpunkt der Beratung stehen die wichtigsten Themen, die für 

den Patentschutz relevant sind.

Ansprechpartner sind die Beauftragten für Innovation und Technologie 

sowie die Berater für Innovation und Technik Ihrer Handwerkskammer.

Künstliche Intelligenz im Handwerk

Künstliche Intelligenz (KI) hält zunehmend Einzug ins Handwerk – von der 

automatisierten Angebotserstellung über intelligente Lagerverwaltung bis 

zur vorausschauenden Wartung von Maschinen. Auch für kleine Betriebe 

gibt es inzwischen zahlreiche niedrigschwellige, praxisnahe KI-Anwen-

dungen wie digitale Assistenzsysteme, Chatbots für Kundenanfragen oder 

Bildauswertung für Qualitätskontrollen. Die Berater der Handwerkskammer 

beraten Sie gerne zu konkreten Einsatzmöglichkeiten und Förderprogram-

men rund um KI.

Finanzierung, Wettbewerbs- und Marktanalysen

Damit eine Innovation zu einer erfolgreichen Geschäftsidee wird, sollten vor 

größeren Investitionen in die Innovationsentwicklung die Wettbewerber 

genau betrachtet werden. Zudem sollte eine fundierte Marktanalyse erfol-

gen, um die Zielgruppe und deren Kaufbereitschaft einschätzen zu können. 

Diese Analysen dienen als Grundlage für Gespräche mit möglicherweise 

erforderlichen Kreditgebern.

Ansprechpartner zu diesen Themenfeldern sind die betriebswirtschaftlichen 

Berater Ihrer Handwerkskammer.
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Bevor Sie die Neugründung eines Betriebes planen, sollten Sie alter-

nativ die Übernahme eines bestehenden Unternehmens oder die 

Beteiligung daran in Betracht ziehen. 

8. Betriebsübernahme 
– eine Alternative zur 
Neugründung



Noch nie war die Gelegenheit zur Übernahme eines Unternehmens so gut 

wie zurzeit. Etwa ein Drittel aller Handwerksunternehmer will den Betrieb 

in den nächsten zehn Jahren aus Altersgründen in jüngere Hände abgeben. 

Damit bietet sich Gründungswilligen, egal ob sie von extern kommen oder 

bereits im Unternehmen beschäftigt sind, eine gute Gelegenheit für die 

Selbstständigkeit und eine interessante Alternative zur Neugründung.

Chancen bei einer Betriebsübernahme

 ■ erleichterte Anlaufphase durch Übernahme des laufenden Geschäfts- 

betriebs

 ■ vorhandener Kundenstamm und bestehende Geschäftsbeziehungen

 ■ eingearbeitetes Team von Mitarbeitern

 ■ interessantes Produkt und Leistungsangebot

 ■ bestehende Netzwerke, Beziehungen zu Lieferanten und Geschäfts- 

partnern

 ■ eingerichtete Betriebsstätte, inklusive Maschinenpark

 ■ attraktiver Standort und vielversprechendes Marktgebiet mit Entwick-

lungspotenzial

 ■ Bekanntheitsgrad und bestehende Marke

 ■ Einarbeitung und Unterstützung durch den Vorgänger  

(nach Vereinbarung)

 ■ gute, aussichtsreiche Marktpositionierung

Risikofaktoren bei einer Betriebsübernahme

 ■ starke Prägung des Unternehmens durch den Vorgänger

 ■ einseitige Kundenstruktur, fehlende Streuung

 ■ Abhängigkeit von einzelnen Leistungsträgern und Mitarbeitern im Betrieb

 ■ zu hoher Kaufpreis oder zu hohe Pacht- und Mietzahlungen

 ■ Pflicht zur Übernahme aller bestehenden Arbeitsverhältnisse

 ■ veralteter Maschinenpark und Betriebseinrichtung

 ■ Haftungsrisiken aus dem Betrieb des Vorgängers

 ■ Pflicht zur Erfüllung behördlicher Auflagen

 ■ fehlende strategische Ausrichtung für die Zukunft
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Tipp

Vertrauen Sie bei der Prüfung 

und Analyse des zu überneh-

menden Unternehmens nicht 

alleine auf den Verkäufer und 

seine Berater. Engagieren Sie 

besser eigene Berater, bei denen 

Ihre Interessen im Vordergrund 

stehen und die Sie neutral und 

objektiv unterstützen. Gerne 

stehen Ihnen dafür auch die 

Betriebsberater Ihrer Hand-

werkskammer zur Verfügung.

Unternehmensbörse

Die Suche nach einem geeigneten Unternehmen für die Übernahme ist 

nicht immer einfach. Fündig werden Sie mit etwas Glück u. a. in der Rubrik 

„Verkäufe“ eines Branchen- oder Fachmagazins oder auf den Anzeigenseiten 

in der regionalen Tagespresse.

Einfacher geht es, wenn Sie in der Unternehmensbörse der baden-württem-

bergischen Handwerkskammern (www.nachfolge-im-handwerk.de) oder 

der bundesweiten Betriebsbörse (www.nexxt-change.org) nach geeigneten 

Angeboten suchen oder selbst inserieren. Diese Plattformen sind darauf 

spezialisiert, Kaufinteressenten und Verkäufer zusammenzubringen.  

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Handwerkskammer.

Analyse des Unternehmens

Vor einer Betriebsübernahme steht die sorgfältige Analyse des angebotenen 

Unternehmens. Diese Analyse wird auch als „Due Diligence“ bezeichnet.

Eine solche Due-Diligence-Prüfung analysiert Stärken, Schwächen sowie die 

entsprechenden Risiken, die in dem zu übernehmenden Unternehmen ste-

cken können. Es liegt im absoluten Interesse jedes Übernehmers, sich einen 

guten Überblick zu verschaffen, um abschätzen zu können, was im Einzelfall 

auf ihn zukommt. Nicht jeder Verkäufer spielt mit offenen Karten! Die sorg-

fältige Prüfung hilft Ihnen dabei, die Entscheidung fundiert vorzubereiten.

Wichtigste Inhalte der Unternehmensanalyse:

 ■ wirtschaftliche Situation, Ertragsaussichten

 ■ Angemessenheit des Kaufpreises

 ■ Produkt und Leistungsangebot, Vorliegen von Patenten oder Gebrauchs-

mustern

 ■ mittel- und langfristige Perspektive des Geschäftsmodells

 ■ Kunden und Zielgruppen, Aktualität der Kundendaten

 ■ Markt- und Wettbewerbsposition

 ■ Struktur des Vertriebsaufbaus

 ■ Standortfaktoren, Zustand und Eignung der Räumlichkeiten

 ■ Management und Organisationsstrukturen, erforderliche Änderungen

 ■ Prüfung der rechtlichen Situation

 ■ vorhandene Verträge, insbesondere Miet- und Pachtvertrag, bestehende 

Aufträge, Abnahmeverträge, Arbeitsverträge, Genehmigungen

 ■ Haftungsrisiken, z. B. durch Gewährleistungsverpflichtungen, Rechts-

streitigkeiten etc.

 ■ SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken)

Tipp

Ihr direkter Link zur 

Matching-Plattform  

"Nachfolge im Handwerk"
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Tipp

Übernehmer sollten vor der 

Unterschrift des Vertrags auf 

jeden Fall rechtlichen Beistand 

durch einen unabhängigen 

Dritten in Anspruch nehmen und 

die Kosten dafür nicht scheuen. 

Diese können im Übrigen steuer-

lich geltend gemacht werden.

Unternehmenswert

Eine erfolgreiche Betriebsübernahme hängt von einem realistischen Kauf-

preis ab. Der Wert eines Unternehmens wird in der Betriebswirtschaft fast 

ausschließlich durch den Ertragswert bestimmt. Er ergibt sich durch die Pro-

jektion der bereinigten Vergangenheitsergebnisse in die Zukunft. Die künftig 

erzielbaren betrieblichen Überschüsse werden kapitalisiert. Bei Unter-

nehmen mit hohen Vermögenswerten (Immobilien, teure Maschinen etc.) 

kann der so ermittelte Ertragswert manchmal unter dem Wert des Betriebs-

vermögens liegen. In diesen Fällen stellt der Substanzwert die Untergrenze 

des Unternehmenswerts dar. Er entspricht dem Zeitwert der vorhandenen 

Wirtschaftsgüter (Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Betriebseinrichtung, 

Fahrzeuge und betriebsnotwendige Warenlager) unter der Vorgabe, dass das 

Unternehmen von einem Nachfolger fortgeführt und nicht liquidiert wird.

Kaufpreis

Häufig ist der Verkäufer damit überfordert, einen angemessenen Wert für 

sein Unternehmen anzusetzen. Schlagen Sie in diesem Fall die Bewertung 

des Unternehmens durch die Berater der Handwerkskammern oder des 

Fachverbandes vor. Falls bereits eine Kaufpreisvorstellung im Raum steht, 

lassen Sie sich vom Verkäufer erläutern, nach welcher Methode der Kaufpreis 

ermittelt wurde und wie er sich konkret zusammensetzt.

   

Um einordnen zu können, ob der Kaufpreis angemessen ist, sollten Sie 

Einblick in die Jahresabschlüsse der letzten vier Jahre nehmen und sich eine 

aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste 

vorlegen lassen. Die Berater der Handwerkskammer sind gerne bereit, Sie bei 

der realistischen Einschätzung des Übernahmepreises zu unterstützen oder 

eine Unternehmensbewertung für das Unternehmen zu erstellen.

Ausführliche Informationen und Tipps zum Thema Unternehmensnachfolge 

finden Sie in der Broschüre „Betriebsübergabe und Betriebsübernahme im 

Handwerk“, die Sie kostenfrei über Ihre Handwerkskammer beziehen oder im 

Internet unter www.nachfolge-im-handwerk.de downloaden können.

Vertragsgestaltung

Ein guter Übernahmevertrag schützt Käufer und Verkäufer vor bösen Über-

raschungen. Ideal ist es, wenn beide gemeinsam ihre Vorstellungen in die 

Vertragsgestaltung einfließen lassen. Vertragsmuster, wie sie zum Beispiel 

die Handwerkskammern liefern, können eine gute Orientierung darstellen. 

Sämtliche Nebenabreden sollten unbedingt im Vertrag erfasst werden.

Hinweis: Bei einer Betriebsübernahme sind meistens noch weitere Rechts-

beziehungen zu regeln. Dazu zählen zum Beispiel der Miet- oder Pachtver-

trag, die Beschäftigung des Vorgängers und seiner Familienangehörigen, die 

Übernahme der Arbeitsverträge der Mitarbeiter und einiges mehr.
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Wachsen Sie als Unternehmen, benötigen Sie qualifiziertes Perso-

nal, das gemeinsam mit Ihnen Ihr Unternehmen stetig weiter voran-

treibt und entwickelt. Seit Jahren zeigt sich jedoch, dass dies einer 

der größten hemmenden Faktoren im Handwerk ist. Daher sollten 

Sie sich intensiv mit den Themen Mitarbeiter finden, binden und 

führen in Ihrem Unternehmen beschäftigen. 

9. Erfolgsfaktor  
Mitarbeiter





Bestimmen Sie Ihren Personalbedarf

Wer Mitarbeiter einstellt, übernimmt Verantwortung. Es geht nicht nur 

darum, die betrieblichen Kapazitäten aufzustocken, sondern sinnvoll zu 

planen, wie viele Mitarbeiter mit welcher Qualifikation im Unternehmen 

eingesetzt und ausgelastet werden können. Vor allem zu Beginn sind häufig 

nur Spitzen oder saisonale Schwankungen abzudecken.

In diesem Fall ist die Einstellung einer Vollzeitkraft nicht angeraten. Statt-

dessen können geringfügige Beschäftigungen, Teilzeitjobs oder kurzfristige 

Arbeitsverhältnisse sinnvoll sein. Auch das Thema der Arbeitnehmerüber-

lassung (Leiharbeit) kann eine interessante Alternative darstellen.

Stellen Sie sich bei der Personalplanung folgende Fragen:

 ■ Für welche Aufgaben werden Mitarbeiter benötigt?

 ■ Wie viele Personen sind notwendig?

 ■ Welche Ausbildung und Qualifikation benötigen die Mitarbeiter?

 ■ Kann die Arbeit in Teilzeit oder in Vollzeit erledigt werden?

 ■ Ist der Personalbedarf dauerhaft gegeben oder kann er auch über kurz-

fristige Beschäftigung oder den Einsatz von Zeitarbeitern oder Subunter-

nehmern gedeckt werden?

Um sich über die Qualifikation eines neuen Mitarbeiters klar zu werden, 

empfiehlt es sich, ein Anforderungsprofil zu erstellen.

Berücksichtigen Sie bei einem Anforderungsprofil folgende Punkte:

 ■ Arbeits- und Aufgabengebiet

 ■ Fachliche Qualifikation (Aus- und Weiterbildung, Kernkompetenzen, 

Zusatzqualifikation, Zeugnisse etc.)

 ■ Fähigkeit zur zielgerichteten, methodischen Arbeitsweise und  

Anwendung der erforderlichen Arbeitstechniken

 ■ Team- und Kommunikationsfähigkeit

 ■ Physische und psychische Belastbarkeit

 ■ Lern- und Weiterbildungsbereitschaft

 ■ Soziale Kompetenz, Auftreten und Umgangsformen

Auf Grundlage des so erstellten Anforderungsprofils kann im Anschluss die 

Stellenausschreibung erfolgen und die Suche nach einem geeigneten Mitar-

beiter beginnen. Je anspruchsvoller die vom Stelleninhaber zu erfüllenden 

Aufgaben sind, desto genauer sollte der Mitarbeiter dem Anforderungs- 

profil entsprechen. 
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Mitarbeiter finden

Mitarbeiter mit den richtigen „Verkaufsargumenten“ 
finden
Bei der Mitarbeitersuche lohnen sich ein strukturiertes Vorgehen und eine 

passende Rekrutierungsstrategie. Dies ist sinnvoll, damit Sie wissen, wo und 

mit welchen Argumenten Sie Ihre Zielgruppe ansprechen können. Dabei 

sparen Sie nicht nur Zeit und Geld, sondern bekommen im besten Fall auch 

die Bewerber, die am besten zur ausgeschriebenen Stelle passen.

Folgende Schritte sind dabei nötig:

 ■ Entwickeln einer Arbeitgebermarke

 ■ Wettbewerbsanalyse

 ■ Zielgruppenanalyse

 ■ Zielgruppenansprache

Arbeitgebermarke

Die Entwicklung und Pflege der eigenen Arbeitgebermarke sollte ein lang-

fristiges Ziel sein. Hieraus lassen sich die zentralen Argumente ableiten, 

weshalb ein Bewerber ausgerechnet in Ihrem Betrieb arbeiten sollte. Wenn 

Sie wissen, welche Stärken Sie als Arbeitgeber haben und was Sie für Mitar-

beiter attraktiv macht, können Sie damit potenzielle Bewerber und Jobsu-

chende begeistern. Im Idealfall überzeugen Sie damit auch wechselwillige 

Passivsuchende, in Ihren Betrieb zu wechseln.

Mögliche Fragen zur Arbeitgeberattraktivität:

 ■ Was macht Ihren Betrieb als Arbeitgeber attraktiv?

 ■ Wie würden Sie das Arbeitsklima und die Philosophie Ihres Betriebs 

beschreiben?

 ■ Wie würden Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation in Ihrem 

Betrieb beschreiben?

 ■ Was glauben Sie, sagen Ihre Mitarbeiter über Ihren Betrieb?

 ■ Was bietet Ihr Betrieb einem potenziellen Bewerber?

 ■ Was hebt Sie von den Wettbewerbern Ihrer Branche als Arbeitgeber ab?

 ■ Was macht Sie als Arbeitgeber besonders?

Wettbewerbsanalyse

Daran anschließend folgt die Wettbewerbsanalyse. Diese gibt Ihnen nicht 

nur Aufschluss darüber, wer in Ihrer Region beim Ringen um Fachkräfte 

mitmischt, sondern wer dabei auch erfolgreich ist. Nehmen Sie sich Ihre 

Wettbewerber als Vorbild und versuchen Sie, es noch besser zu machen.  

Die Sichtbarkeit (Website, Social Media, Jobbörsen, Google), das Image 

sowie die öffentliche Wahrnehmung eines Betriebes sind dabei hilfreiche 

Parameter. 
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Analyse potenzieller Bewerber (Zielgruppenanalyse)

Damit Sie potenzielle Mitarbeiter am richtigen Ort mit den richtigen Argu-

menten ansprechen können, bedarf es auch hier einer Analyse.

Mögliche Fragen zur Zielgruppe:

 ■ Welche Bedürfnisse haben Ihre zukünftigen Beschäftigten?

 ■ Zu welcher Generation (XYZ) zählen sie?

 ■ Über welche Medien informieren sie sich?

 ■ Welche Trends werden die Zukunft bestimmen?

Diese Fragen können Ihnen beispielsweise dabei helfen, zu verstehen, wie 

eine 40-jährige Fachkraft mit Familie sich von einem angehenden Lehrling 

unterscheidet.

Entscheidende Merkmale sind dabei

 ■ demografisch (Alter, Geschlecht, Wohnort, Familienstand etc.)

 ■ sozioökonomisch (Bildungsstand, Beruf, Gehalt etc.)

 ■ psychografisch (Einstellung, Motivation, Meinung etc.)

Bewerberansprache nach Zielgruppen

Die Ergebnisse der Zielgruppenanalyse führen im nächsten Schritt zur 

Zielgruppenansprache. Im Idealfall wissen Sie nun, wie Sie Ihre potenziel-

len Bewerber (Argumente) wo ansprechen können (Rekrutierungskanäle). 

Dabei kann das Anlegen eines Bewerberprofils hilfreich sein.

Grundsätzlich gibt es drei Arten von Bewerbern:

 ■ aktive Suchende

 ■ passive Kandidaten mit Job und Wechselgedanken

 ■ passive Kandidaten mit Job ohne Wechselgedanken

Aktive Suchende können über Stellenanzeigen in Printmedien, Online-Platt-

formen und die Unternehmenswebsite erreicht werden. In der Regel sind 

aktive Suchende im Handwerksbereich jedoch eher die Ausnahme.



Tipp

Kommunizieren Sie Ihre Stärken 

als Arbeitgeber an potenzielle 

Bewerber und beantworten Sie 

die Frage, warum man ausge-

rechnet bei Ihnen arbeiten sollte. 

Entwickeln und pflegen Sie dafür 

gemeinsam mit Ihren Mitar-

beitern eine aussagekräftige 

Arbeitgebermarke. Die Berater 

für Personal- und Organisati-

onsentwicklung der Handwerks-

kammern helfen Ihnen dabei.

Das Potenzial schlummert bei den passiven Kandidaten mit Job und 

Wechselgedanken. Laut einer jährlichen Studie der Gallup Organization 

(Markt- und Meinungsforschungsinstitut) haben lediglich 15 Prozent aller 

Arbeitnehmer eine starke emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Im 

Umkehrschluss bedeutet das, dass es einen großen Pool an passiven Kandi-

daten, also mit Job und Wechselgedanken, gibt.

Dieser Zielgruppe gilt es die „richtigen“ Argumente zu präsentieren, um sie 

anzusprechen und zu einem Arbeitgeberwechsel zu bewegen (siehe Arbeit-

geberattraktivität). Diese Kandidaten sind schwer zu erreichen, da sie nicht 

aktiv auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber sind.

Erfolgversprechende Maßnahmen und Kanäle der Mitarbeitersuche:

 ■ Empfehlungsmarketing

 ■ Werbeflächen

 ■ Social-Media-Kampagnen

 ■ Active Sourcing (aktive Ansprache)

Rekrutierungskanäle und Trends bei der  
Mitarbeitergewinnung

Stellenanzeigen in Zeitungen, Gemeindeblättern, Fachmagazinen oder 

anderen Printmedien sind teuer und führen häufig nicht mehr oder nur 

noch selten zum gewünschten Erfolg. Daher sollten Sie wissen, welche aktu-

ellen Trends und Möglichkeiten es gibt, um Ihre Zielgruppe zu erreichen.

Im ersten Schritt der Personalsuche lohnt es sich, die kostenlosen Kanäle 

zu nutzen. Gerade wenn Sie spontan oder unverhofft eine Stelle besetzen 

müssen, sind diese kostenlosen Kanäle die erste Wahl.

Kostenlose Kanäle zur Personalgewinnung:

 ■ Persönliches Netzwerk – beruflich und privat

 ■ Empfehlungsmarketing über eigene Mitarbeiter

 ■ Jobbörse der Agentur für Arbeit

 ■ Karriereseite der eigenen Website

 ■ Social-Media-Nutzung

 ■ eBay Kleinanzeigen

 ■ Fachkräftebörsen der Handwerkskammern

Im Idealfall sind Sie jetzt schon fündig geworden und haben einen passen-

den Bewerber gefunden. Ist dies nicht der Fall, können in einem zweiten 

Schritt klassische Wege und Online-Konzepte genutzt werden. Beide 

Varianten sind in der Regel mit einem höheren zeitlichen und finanziellen 

Aufwand verbunden. Wer langfristig die richtigen Fachkräfte finden und 

binden möchte, kommt um ein intensives Personalmarketing jedoch nicht 

herum. Sie sollten sich daher überlegen, welches Budget Sie dafür bereit-

stellen wollen und welche zeitlichen Ressourcen eingeplant werden sollen. 

Nach wie vor gibt es klassische Wege, über die erfolgreich Bewerbungen 

generieren werden können.
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Tipp

Informieren Sie sich rechtzeitig 

über Zuschüsse und Förderungs-

maßnahmen bei der Einstellung 

und Weiterqualifizierung förder-

fähiger Gruppen (z. B.: Beschäf-

tigung Älterer, von Migranten, 

Geflüchteten, Umschülern etc.). 

Der Arbeitgeberservice der Agen-

tur für Arbeit hilft Ihnen weiter.

Klassische Wege der Personalgewinnung

 ■ Stellenanzeige in Online-Zeitungen, Jobbörsen etc.

 ■ Hinweise auf Rechnungen und Briefen, in E-Mails etc.

 ■ Personaldienstleister

 ■ Kontakt zu Branchenmultiplikatoren wie Vertreter, Kollegen, Fachberater 

etc.

 ■ Job- und Karrieremessen

 ■ (Azubi-)Speed-Dating der Handwerkskammern

 ■ Radio- und Kinowerbung

 ■ Werbeflächen wie Plakate, Aushänge, Abreißzettel an Bussen, Straßen-

bahnen, Haltestellen, Baustellenzäunen, auf Firmenfahrzeugen

 ■ Kooperationen, zum Beispiel mit Schulen oder Vereinen

Eine weitere Möglichkeit der Mitarbeitergewinnung liegt selbstverständ-

lich im Online-Bereich. Die Praxis sowie etliche Studien belegen das. Ein 

Standardinstrument stellt dabei die eigene Karriereseite auf der Unterneh-

menswebsite dar. Die Website ist quasi Ihre Visitenkarte im Internet, ob für 

Kunden oder potenzielle Mitarbeiter. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich 

ausgiebig als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und interaktive Ele-

mente zu nutzen. Wichtig ist dabei, dass Ihre Website für mobile Endgeräte 

optimiert ist, sprich auf Tablets und Smartphones problemlos angezeigt 

werden kann.

Von vielen Unternehmen bereits erfolgreich angewandt ist die Rekrutierung 

von Mitarbeitern über die sozialen Medien (Social-Media-Recruiting), bei 

der mit bezahlten Kampagnen die jeweilige Zielgruppe angesprochen und 

beworben wird. Bewährte Social-Media-Kanäle sind beispielsweise Face-

book und Instagram. Dabei wird weniger mit klassischen Stellenanzeigen 

gearbeitet. Stattdessen kommen visuelle Anzeigen, Fotos und Videoclips 

zum Einsatz, um den potenziellen Bewerber emotional anzusprechen und 

das Interesse an der jeweiligen Stelle zu wecken.

Trends im Online-Recruiting

 ■ Social-Media-Recruiting

 ■ Active Sourcing

 ■ Kleinanzeigen.de

 ■ Multiposting

 ■ Google for Jobs

 ■ Mobile Recruiting

 ■ Online-Recruiting-Agenturen

Weitere Quellen der Mitarbeitersuche

 ■ Arbeitssuchende

 ■ Studienabbrecher

 ■ Quereinsteiger/Umschüler

 ■ Ausländische/internationale Fachkräfte

 ■ Migranten/Geflüchtete

 ■ Silver Worker (Arbeitnehmer im Ruhestand)
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Tipp

Bei der Konzeption von Maß-

nahmen zur Mitarbeiterbindung 

unterstützen Sie die Berater für 

Personal- und Organisationsent-

wicklung der acht Handwerks-

kammern in Baden-Württem-

berg. Weitere Informationen 

finden Sie unter  

www.handwerk2025.de/

personal.

Als Handwerksunternehmen stehen Sie bei der Suche nach Mitarbeitern in 

einem immer stärker werdenden Wettbewerb. Vor allem als Kleinbetrieb 

sind die zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Daher müssen 

Sie andere Wege finden, um sich für Ihre (neuen) Mitarbeiter attraktiv zu 

machen. Begeistern Sie mit Ihrer Persönlichkeit, Ihrem Team, einem guten 

Arbeitsklima und kommunizieren Sie Ihre Stärken. Bewerben Sie sich beim 

Bewerber und nutzen Sie aktuelle Recruiting-Trends.

Die Berater der Handwerkskammern unterstützen Sie beim Finden und Bin-

den von Mitarbeitern. Weitere nützliche Informationen finden Sie auch auf 

der Plattform der Personaloffensive Horizont Handwerk unter  

www.horizont-handwerk.de/personal/.

Mitarbeiter binden

Zufriedene Mitarbeiter, die sich mit Ihrem Unternehmen verbunden fühlen, 

bleiben gerne im Betrieb und arbeiten hochmotiviert und mit großem Ein-

satz.

Oftmals wissen Firmeninhaber und Vorgesetzte aber nicht wirklich, wie 

wohl sich ihre Mitarbeiter tatsächlich im Unternehmen fühlen. Sie sind 

überrascht, wenn langjährige Beschäftigte den Betrieb ohne Vorwarnung 

verlassen oder wenn es zu Unstimmigkeiten kommt. Regelmäßige Mitarbei-

terbefragungen können dabei helfen, ein Stimmungsbild zu zeichnen und 

Schwachstellen im Betrieb aufzudecken.

Instrumente zur Mitarbeiterbindung

 ■ Angemessene Vergütung

 ■ Leistungsanreize materiell und immateriell

 ■ Ein gutes Betriebsklima und wertschätzender Umgang miteinander

 ■ Gemeinsame Aktivitäten

 ■ Regelmäßige Mitarbeitergespräche und persönliches Feedback

 ■ Die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung

 ■ Angebote zur Mitgestaltung im Betrieb und die Möglichkeit, Verantwor-

tung zu übernehmen

Flexible Arbeitszeitmodelle und Beschäftigungs- 
formen

Flexible Arbeitszeitmodelle und Beschäftigungsformen sorgen für die Erhal-

tung der Wettbewerbsfähigkeit Ihres Betriebes und schaffen arbeitneh-

merfreundliche Rahmenbedingungen. In der Praxis existieren mittlerweile 

unterschiedliche Modelle, die im Handwerk angewendet werden können 

sowie Betrieb und Mensch gerecht werden.
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Tipp

Eine gute und ausführliche 

Übersicht über verschiedenste 

Arbeitszeitmodelle und Möglich-

keiten einer familienbewussten 

Betriebsführung gibt Ihnen 

die Broschüre, die Sie auf der 

Plattform  

www.horizont-handwerk.de/

personal/ finden und im Down-

loadbereich unter Flexibilisie-

rung von Arbeit herunterladen 

können:  

www.horizont-handwerk.de/

personal/mitarbeiter-binden/

attraktive-arbeitsbedingungen/

Beispiele flexibler Lösungen:

 ■ Einführung von Gleitzeitregelungen

 ■ Flexible Tages-, Wochen- oder Monatsarbeitszeitkonten

 ■ Teilzeit- und Jobsharing

 ■ Home-Office-Lösungen

 ■ Jahresarbeitszeitmodelle

 ■ Schichtarbeit

 ■ Einführung einer Vier-Tage-Woche

Die geltenden gesetzlichen Regelungen und tarifvertraglichen Bestimmun-

gen sind dabei einzuhalten. Denken Sie daran, dass Ihre Interessen mit denen 

der Belegschaft abgestimmt werden müssen. Achten Sie in diesem Zusam-

menhang auf bestehende Arbeitsverträge und Betriebsvereinbarungen.

Merkmale flexibler Arbeitszeitmodelle:

 ■ Die Dauer der täglichen Arbeitszeit ist im gesetzlich oder tarifvertraglich 

zulässigen Rahmen flexibel und in Absprache mit dem Arbeitgeber frei 

durch den Mitarbeiter gestaltbar.

 ■ Der Zeitrahmen der täglichen Arbeitszeit ist im gesetzlich oder tarifver-

traglich zulässigen Rahmen innerhalb festgelegter Freiräume durch den 

Mitarbeiter frei wählbar.

Vorteile:

 ■ Teure Überstunden können verringert, abgebaut oder vermieden werden.

 ■ Unproduktive Zeiten der Mitarbeiter lassen sich reduzieren.

 ■ Fehlzeiten von Mitarbeitern können verringert und besser ausgeglichen 

werden.

 ■ Maschinen und Anlagen können effizienter eingesetzt und damit kann 

die Produktivität nachhaltig gesteigert werden.

 ■ Produktions- und Auftragsschwankungen lassen sich leichter ausgleichen.

 ■ Mehr Zeitflexibilität erhöht die Arbeitgeberattraktivität.

Mitarbeiter führen

Führung – ein Buch mit sieben Siegeln? Das muss nicht sein. Meistens hängt 

Führung stark mit den beiden Faktoren Kommunikation und Organisation 

bzw. der Struktur des Betriebs zusammen.

Führung beschreibt laut Definition den Umgang eines Vorgesetzten mit 

seinen Mitarbeitern. Dieser Umgang wiederum wird entscheidend von der 

Kommunikation beeinflusst, weshalb die Themen Kommunikation und 

Führung untrennbar miteinander verbunden sind. Doch wie sollte ein Chef 

führen und kommunizieren, damit das Team motiviert die bestmögliche 

Leistung erbringen kann? Hier gibt es viele Möglichkeiten, von denen wir 

Ihnen als wichtigstes Instrument das Mitarbeitergespräch vorstellen.
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Tipp

Tarifrechtliche Auskünfte 

können Sie bei den jeweiligen 

Innungen oder Fachverbän-

den in Ihrer Region erhalten. 

Die Rechtsabteilungen der 

Handwerkskammern halten 

Musterarbeitsverträge zur Orien-

tierung bereit. Über die Website 

des Baden-Württembergischen 

Handwerkstags können aktuelle

Arbeitsvertragsmuster herunter-

geladen werden 

(www.handwerk-bw.de).

Das Mitarbeitergespräch – mit den Beschäftigten in 
Dialog treten

Ein Gespräch sollte nie im Vorbeigehen geführt werden. Ein Mitarbeiterge-

spräch bietet die Chance, die Mitarbeiter zu motivieren und gleichzeitig zu 

erfahren, an welchen Stellen es noch Verbesserungspotential gibt.

Im Mitarbeitergespräch kann der Chef erklären, welche Aufgaben im Betrieb 

anstehen, wie er den Mitarbeiter sieht und wo er Verbesserungsbedarf 

erkennt. In diesem Fall können Maßnahmen wie ein Fachlehrgang oder 

Training vereinbart werden. Deshalb braucht das Mitarbeitergespräch eine 

sorgfältige Vorbereitung. Auch Mitarbeiter, die sich beruflich oder per-

sönlich weiterentwickeln möchten, haben die Möglichkeit, das in diesem 

Gespräch anzusprechen und eigene Wünsche und Vorstellungen zur Spra-

che zu bringen.

Aspekte des Personalwesens

Ein schriftlicher Arbeitsvertrag ist empfehlenswert

Auch wenn die Schriftform bei Arbeitsverträgen empfehlenswert ist, 

können diese grundsätzlich auch mündlich geschlossen werden. Allerdings 

verlangt das Nachweisgesetz vom Arbeitgeber, dass er dem Arbeitnehmer 

die wesentlichen Vertragsbedingungen des Arbeitsverhältnisses nachweist. 

Dabei sind die in § 2 Nachweisgesetz aufgezählten Mindestangaben zu 

beachten, u. a. zu Tätigkeit, Vergütung, Arbeitszeit, Urlaubsanspruch,  

Sozialleistungen, etc. Neben einer bestimmten Form (je nach Anwendungs-

fall Schriftform oder Textform) sind auch bestimmte Fristen einzuhalten: 

Während beispielsweise über die Vergütung und Arbeitszeit bereits am 

ersten Arbeitstag zu informieren ist, können die Angaben zur Probezeit 

innerhalb von 7 Tagen und die Informationen zum Urlaubsanspruch inner-

halb von 30 Tagen nach Beginn des Arbeitsverhältnisses erfolgen. Verstöße 

gegen das Nachweisgesetz stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit 

einem Bußgeld bis zu 2.000 Euro belegt werden können.

Sind Sie aufgrund geltender Tarifverträge an tarifrechtliche Regelungen 

gebunden, gehen diese den arbeitsvertraglichen Bestimmungen grundsätz-

lich vor. Weitere Ausführungen zum Arbeitsrecht und Arbeitsvertrag finden 

Sie auch in Kapitel 27.

Befristung von Arbeitsverträgen

Arbeitsverträge können sowohl unbefristet als auch befristet abgeschlossen 

werden. Während für die Beendigung eines unbefristeten Arbeitsvertra-

ges eine Kündigung oder ein Aufhebungsvertrag erforderlich ist, endet ein 

zeitlich befristeter Arbeitsvertrag grundsätzlich mit Ablauf der Frist, ein 

zweckbefristeter Arbeitsvertrag mit Eintritt des Zwecks.

5 Tipps für erfolgrei-
che Mitarbeiter- 
gespräche

 ■ Ich-Botschaften verwen-

den („Ich schätze es, wenn 

...“ oder „Ich erwarte, dass 

…“) statt Vorwürfe („Sie 

haben schon wieder ...!“) 

zu machen.

 ■ Offene Fragen stellen, die 

nicht knapp mit „ja“ oder 

„nein“ beantwortet wer-

den können.

 ■ Zuhören und Stille aushal-

ten, damit es ein Gespräch 

bleibt und nicht zum 

Monolog wird.

 ■ Das Wort „warum“ am 

besten streichen und z. B. 

durch „Wie kam es dazu?“ 

ersetzen.

 ■ Genaue, messbare und 

realistische Vereinbarun-

gen treffen.
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Bei unbefristeten Arbeitsverträgen empfiehlt es sich, die maximale Probe-

zeit von sechs Monaten zu vereinbaren, denn innerhalb der Probezeit kann 

das Arbeitsverhältnis in der Regel innerhalb von zwei Wochen gekündigt 

werden.

Vor allem bei jungen Unternehmen kann es sinnvoll sein, das Arbeitsverhält-

nis mit einem neuen Mitarbeiter von Anfang an zu befristen. In den ersten 

vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die kalendermäßige 

Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 

bis zur Dauer von vier Jahren zulässig. Bis zu dieser Gesamtdauer von vier 

Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung eines kalendermäßig befris-

teten Arbeitsvertrages zulässig. Dies gilt aber nicht für Neugründungen 

im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung von Unterneh-

men. Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung ist die Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit, die der Gemeinde oder dem Finanzamt mitzuteilen ist.

Hinweis: Da es im Zusammenhang mit der korrekten Befristung von Arbeits-

verträgen einige Fallstricke gibt, empfehlen wir dringend die Beratung durch 

die Rechtsabteilung Ihrer Handwerkskammer bzw. Ihres Fachverbandes. Sie 

riskieren bei einer unwirksamen Befristung, dass das Arbeitsverhältnis auf 

unbestimmte Dauer abgeschlossen ist.

Meldung bei Berufsgenossenschaft und  
Sozialversicherungsträgern

Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, Ihre Mitarbeiter bei der zuständigen 

Berufsgenossenschaft zu melden und zu versichern. Die Höhe der Beiträge 

richtet sich in der Regel nach der Lohnsumme sowie dem für Ihre Branche 

und der individuellen Tätigkeit geltenden Gefahrtarif. Welche Berufsgenos-

senschaft für Ihr Unternehmen zuständig ist, können Sie auf der Seite der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung www.dguv.de in Erfahrung 

bringen.

Prüfen Sie, ob Sie sich als Arbeitgeber und auch Ihr im Betrieb unentgeltlich 

tätiger Ehepartner freiwillig versichern können. Bei manchen Berufsgenos-

senschaften besteht aber auch laut Satzung für den Unternehmer Versiche-

rungspflicht.

Betriebe des Bau-/Ausbaugewerbes sind in der Regel verpflichtet, am  

Sozialkassenverfahren teilzunehmen. Jede Sozialkasse regelt die Zuordnung 

etwas anders. In der Regel muss ein Fragebogen der Sozialkasse ausgefüllt 

werden, um zu prüfen, ob die Teilnahmevoraussetzungen für den Betrieb 

erfüllt werden. Für die Betriebe des Bauhauptgewerbes ist in der Regel die 

SOKA-BAU zuständig. Für das Maler- und Lackiererhandwerk existiert eine 

eigene Urlaubs- sowie Zusatzversorgungskasse. Informieren Sie sich recht-

zeitig! 
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Teilzeitbeschäftigung/Aushilfen

Auch im Nebenerwerb benötigen Handwerksunternehmen häufig perso-

nelle Unterstützung. Die Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung bietet sich 

hier an. Die Vorteile liegen in einer für beide Seiten erhöhten Flexibilität.

Arbeitsrechtlich haben Teilzeitkräfte grundsätzlich dieselben Rechte und 

Pflichten wie ihre in Vollzeit arbeitenden Kollegen. Dies gilt insbesondere 

auch für Urlaubsansprüche und die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Geringfügige Beschäftigungen (Minijobs mit Verdienstgrenze sowie kurz-

fristige Beschäftigungen) und Beschäftigungen im Übergangsbereich sind 

Sonderformen des Teilzeitarbeitsverhältnisses mit sozialversicherungs- und 

steuerrechtlichen Besonderheiten. Der gewerbliche Bereich umfasst hierbei 

jeweils alle Beschäftigungsverhältnisse, die nicht in Privathaushalten aus-

geübt werden.

Minijobs mit Verdienstgrenze im gewerblichen 
Bereich, ehemals: 450-Euro-Jobs

Ein Minijob mit Verdienstgrenze (auch geringfügig entlohnte Beschäfti-

gung genannt) liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung 

regelmäßig die Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt. Die Geringfügig-

keitsgrenze im Sinne des Sozialgesetzbuchs (auch Verdienstgrenze genannt) 

bezeichnet das monatliche Arbeitsentgelt, das bei einer Arbeitszeit von 

zehn Wochenstunden zum jeweils geltenden gesetzlichen Mindestlohn 

erzielt wird. Sie wird berechnet, indem der Mindestlohn mit 130 vervielfacht, 

durch drei geteilt und auf volle Euro aufgerundet wird. Die Geringfügig-

keitsgrenze wird jeweils vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 

Bundesanzeiger bekannt gegeben.

Das bedeutet: Seit dem 01.10.2022 ist die Verdienstgrenze am gesetzlichen 

Mindestlohn ausgerichtet und damit dynamisch. Steigt der gesetzliche Min-

destlohn, erhöht sich nunmehr stets auch die Verdienstgrenze.

 ■ Seit dem 01.01.2026 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 13,90 Euro pro 

Stunde. Die Verdienstgrenze liegt dann bei 603 EUR.

Der Betrachtungszeitraum umfasst dabei maximal zwölf Monate.

 ■ Zum 01.01.2026 entspricht das einer Verdienstgrenze von 7.236 Euro pro 

Jahr bei durchgehender, mindestens zwölf Monate dauernder Beschäfti-

gung.
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Nur gelegentliches (bis zu zwei Monate innerhalb des Zeitjahres), nicht 

vorhersehbares Überschreiten ist für die Beurteilung der Geringfügigkeit 

unschädlich, wenn der Verdienst in diesen Monaten jeweils maximal das 

Doppelte der Geringfügigkeitsgrenze beträgt.

 ■ Auch hier gilt seit dem 01.01.2026: Wird die Grenze zweimal überschritten, 

ist statt 7.236 Euro ein jährlicher Verdienst von höchstens  

8.442 Euro möglich.

Dem regelmäßigen monatlichen Arbeitsverdienst sind auch in der Regel ein-

malige Zahlungen, wie zum Beispiel das Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld, 

hinzuzurechnen.

Hinweis: Mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen einer Person 

werden zusammengerechnet und dürfen die Geringfügigkeitsgrenze nicht 

übersteigen.

Sozialabgaben

Minijobs mit Verdienstgrenze sind sozialversicherungsfrei, jedoch nicht bei-

tragsfrei. Arbeitgeber sind daher grundsätzlich verpflichtet, die folgenden 

pauschalen Abgaben zur Sozialversicherung zu bezahlen:

Übersicht der Abgaben (Stand 01.01.2026)

Achtung: Der Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung ist nur zu zahlen, 

wenn der Minijobber bereits gesetzlich krankenversichert ist, beispielsweise 

über eine eigene Hauptbeschäftigung oder über die Familienversicherung. 

Aus diesem Pauschalbeitrag entsteht kein eigenes Krankenversicherungs-

verhältnis für den Arbeitnehmer, wie es für die Inanspruchnahme medi-

zinischer Leistungen notwendig ist. Minijobber haben daher im Fall der 

Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit nach Beendigung der sechswöchigen 

Entgeltfortzahlung keinen Anspruch auf Krankengeld aus der geringfügig 

entlohnten Beschäftigung. Für geringfügig entlohnte Beschäftigte, die  

privat krankenversichert sind, fallen keine pauschalen Krankenversiche-

rungsbeiträge an.

Abgabeart Höhe der Abgaben

Pauschalbeitrag Arbeitgeber  
zur Krankenversicherung 

13 %

Pauschalbeitrag Arbeitgeber  
zur Rentenversicherung 

15 %

Umlage 1 (U1) 0,8 %

Umlage 2 (U2) 0,22 %

Insolvenzgeldumlage 0,15 %

Beitrag zur gesetzlichen  
Unfallversicherung

individueller Beitrag an den  
zuständigen Unfallversicherungsträger
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Tipp

Um sich nicht zusätzlichen Sozi-

alversicherungsabgaben aus-

gesetzt zu sehen, sollte sich der 

Arbeitgeber schriftlich (oder im 

Arbeitsvertrag) vom Minijobber 

bestätigen lassen, dass dieser 

parallel keine weiteren Minijobs 

ausübt.

Hinweis: Die Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversi-

cherung informieren umfassend über Auswirkungen der Rentenversiche-

rungspflicht unter Berücksichtigung aller persönlichen Umstände.

Geringfügig entlohnte Arbeitnehmer unterliegen nur in der Rentenver-

sicherung der Versicherungspflicht und zahlen einen Beitragsanteil zur 

Rentenversicherung (Stand 01.01.2026: 3,6 Prozent). Sie können sich jedoch 

jederzeit, auch während des laufenden Beschäftigungsverhältnisses, von 

der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen. Die 

Befreiung von der Rentenversicherungspflicht gilt für die gesamte Dauer der 

geringfügig entlohnten Beschäftigung und kann nicht widerrufen werden; 

der Befreiungsantrag verliert erst mit Aufgabe der geringfügig entlohnten 

Beschäftigung seine Wirkung.

Melde- und Beitragsverfahren

Die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung eines Beschäftigungsverhält-

nisses obliegt dem Arbeitgeber. Grundlage hierfür sind die Geringfügig-

keits-Richtlinien der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung

(www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben/

Geringfuegigkeitsrichtlinien-2026).  

Stellt der Arbeitgeber fest, dass ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 

gegeben ist, hat er den Arbeitnehmer bei der Minijob-Zentrale anzumelden. 

Neben der individuellen Meldung zur Sozialversicherung für jeden Arbeit-

nehmer ist der Minijob-Zentrale auch ein Beitragsnachweis zu übermitteln.

Achtung: Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung wird nicht mit einer 

Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und bleibt damit versiche-

rungsfrei. Übt eine Person allerdings neben ihrer Hauptbeschäftigung noch 

mehrere geringfügige Beschäftigungen aus, bleibt nur die zeitlich erste 

Nebenbeschäftigung versicherungsfrei. Alle weiteren Nebenbeschäftigun-

gen werden mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und sind 

somit versicherungspflichtig.

Umgekehrt gibt es grundsätzlich keine Einschränkungen in Bezug auf die 

Anzahl der geringfügig Beschäftigten, die ein Arbeitgeber einstellen darf, 

um beispielsweise im Nebenerwerb zu bleiben.

Lohnsteuer

Die geringfügig entlohnte Beschäftigung ist stets lohnsteuerpflichtig. Bei 

der Besteuerung kann nach Wahl des Arbeitgebers zwischen zwei Möglich-

keiten gewählt werden:

 ■ Pauschalbesteuerung durch den Arbeitgeber: 

Bei geringfügig entlohnten Beschäftigten kann der Arbeitgeber auf die 

Vorlage der Lohnsteuerkarte verzichten und einen einheitlichen, pau-

schalen Steuersatz von 2 Prozent erheben.

 ■ Besteuerung nach Lohnsteuerkarte: 

Das Arbeitsentgelt wird nach Vorlage der Lohnsteuerkarte individuell 

besteuert. Die Höhe der Lohnsteuer hängt von der Steuerklasse ab.

Tipp

Öffnen Sie die Webseite über 

den nachfolgenden QR-Code:
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Tipp

Die Regelungen der geringfügi-

gen und kurzfristigen Beschäf-

tigungsverhältnisse sind sehr 

komplex. Informieren Sie sich im 

Einzelfall bei der Minijob-Zen- 

trale (www.minijob-zentrale.de).

Kurzfristige Beschäftigungen im gewerblichen Bereich

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung von vorn-

herein auf nicht mehr als drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage im 

Kalenderjahr begrenzt ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Die Höhe 

des Verdienstes ist dabei unerheblich. Seit 2021 ist die jeweilige Zeitgrenze 

nicht mehr von der Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage des Arbeitneh-

mers abhängig. Der Arbeitgeber eines kurzfristig Beschäftigten kann nun 

wählen, welche Zeitgrenze für den Arbeitnehmer günstiger ist.

Die kurzfristige Beschäftigung darf keine berufsmäßige Ausübung darstel-

len. Dies ist dann der Fall, wenn die Beschäftigung nur von untergeordneter 

wirtschaftlicher Bedeutung ist und der Arbeitnehmer seinen Lebensunter-

halt ganz oder zu einem erheblichen Teil mit anderen Mitteln bestreitet (so

z. B. regelmäßig bei nur aushilfsweise tätigen Hausfrauen, Rentnern und 

Studenten).

Hinweis: Zwar ist die Höhe des monatlichen Verdienstes bei kurzfristigen 

Beschäftigungen unerheblich, im Zusammenhang mit der Prüfung von 

Berufsmäßigkeit ist sie jedoch zu beachten. Nur wenn der regelmäßige 

monatliche Verdienst die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, muss der 

Arbeitgeber prüfen, ob die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird.

Achtung: Grundsätzlich ist es möglich, mehrere kurzfristige Beschäftigun-

gen auszuüben. Dabei gilt aber: Alle Zeiten werden zusammengerechnet. 

Ein Minijobber darf mit allen kurzfristigen Beschäftigungen in einem Kalen-

derjahr nicht über die drei Monate oder 70 Arbeitstage kommen.

Ebenso ist eine Kombination aus Minijob mit Verdienstgrenze und kurzfris-

tigem Minijob zulässig. Die Verdienste hieraus werden nicht zusammenge-

rechnet. Voraussetzung ist, dass die Beschäftigungen bei unterschiedlichen 

Arbeitgebern ausgeübt werden. Werden die Beschäftigungen zeitgleich bei 

demselben Arbeitgeber ausgeführt, liegt ein einheitliches Beschäftigungs-

verhältnis vor.

Sozialabgaben und Lohnsteuer

Die kurzfristige Beschäftigung ist sozialversicherungsfrei. Daher müssen 

keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Die Abgaben des 

Arbeitgebers beschränken sich damit in der Regel auf die Umlagen U1, U2 

und die Insolvenzgeldumlage. Die Unfallversicherungsbeiträge zahlt der 

Arbeitgeber direkt an den zuständigen Unfallversicherungsträger.

Der kurzfristig Beschäftigte selbst zahlt keine Sozialversicherungsbeiträge.

Die Steuern werden vom Arbeitgeber direkt an das Finanzamt abgeführt. 

Kurzfristige Beschäftigungen können auf zwei Arten versteuert werden: nach 

der individuellen Lohnsteuerklasse des Minijobbers oder unter bestimmten 

Voraussetzungen mit einer pauschalen Lohnsteuer von 25 Prozent.
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Tipp

Die Beitragsanteile des Arbeit- 

gebers und Midijobbers können 

mit dem Übergangsbereichs- 

rechner der Knappschaft Bahn 

See berechnet werden  

(www.kbs.de/SiteGlobals/

Forms/Rechner/Midijobrechner/

seite1/node.html).

Beschäftigungen im Übergangsbereich (Midijob) im 
gewerblichen Bereich

Während Minijobs mit Verdienstgrenze weitestgehend sozialversicherungs-

frei bleiben, sind Beschäftigungen mit einem Arbeitsentgelt im Übergangs-

bereich von derzeit durchschnittlich 603,01 Euro bis 2.000,00 Euro monat-

lich grundsätzlich versicherungspflichtig (Stand 01.01.2026). Das bedeutet 

auch, dass Midijobber den vollen Schutz in der Sozialversicherung genießen.

Bei mehreren Beschäftigungen ist das insgesamt aus allen Beschäftigungen 

erzielte Arbeitsentgelt maßgebend. Sowohl Midijobber als auch Arbeitgeber 

zahlen anteilig in alle Zweige der Sozialversicherung ein, wobei die Beiträge 

für die Midijobber stark reduziert sind.

Der Gesamtbeitrag und der Beitragsanteil des Midijobbers werden dabei 

jeweils über zwei verschiedene Formeln berechnet. Aus der sich ergebenden 

Differenz ergibt sich der Beitragsanteil des Arbeitgebers.

Arbeitgeber von Midijobbern zahlen im unteren Bereich des Übergangsbe-

reichs einen höheren Beitrag als im oberen Bereich. Der Arbeitgeberbeitrag 

beginnt im unteren Bereich bei 28 Prozent, was ungefähr den für einen 

Minijob zu leistenden Pauschalbeiträgen entspricht. Danach wird er bis 

zur oberen Midijob-Grenze gleitend auf die ansonsten übliche Hälfte des 

Gesamtsozialversicherungsbeitrags in Höhe von knapp 20 Prozent abge-

schmolzen.

Ausnahmen

Die Regelungen zum Übergangsbereich finden nicht immer Anwendung. 

So gelten sie beispielsweise nicht, wenn die jeweilige Beschäftigung im 

Rahmen der Berufsausbildung, eines in der Studienordnung vorgeschrie-

benen Praktikums oder eines dualen Studiums ausgeübt wird. Gleiches gilt 

für Umschüler sowie Teilnehmer am freiwilligen sozialen oder freiwilligen 

ökologischen Jahr sowie am Bundesfreiwilligendienst.

Melde- und Beitragsverfahren

Beschäftigungsverhältnisse mit einem Arbeitsentgelt im Übergangsbereich 

begründen in der Regel Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-,  

Renten- und Arbeitslosenversicherung. Daher ist nicht die Minijob-Zentrale, 

sondern die jeweilige Krankenkasse des Midijobbers als Einzugsstelle für die 

Meldungen zur Sozialversicherung und den Einzug der Sozialversicherungs-

beiträge zuständig.

Lohnsteuer

Der Arbeitslohn, der in den Übergangsbereich fällt, unterliegt dem norma-

len Lohnsteuerabzug. Eine Lohnsteuer-Pauschalierung gibt es nicht.
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Der Mindestlohn

In Deutschland gibt es einen bundeseinheitlichen gesetzlichen Mindest-

lohn. Dieser wird stetig angepasst. Geregelt ist der gesetzliche Mindestlohn 

im Mindestlohngesetz. Zur Zahlung verpflichtet sind alle Arbeitgeber mit 

Sitz im In- oder Ausland in Bezug auf ihre in Deutschland beschäftigten 

Arbeitnehmer. Der Mindestlohn stellt eine absolute Lohnuntergrenze dar 

und ist grundsätzlich in allen Branchen einzuhalten.

Höhere Mindestentgelte

Arbeitgeber, die aufgrund ihrer Branchenzugehörigkeit an allgemeinver-

bindliche Branchen-Mindestlohntarifverträge auf der Basis des Arbeitneh-

mer-Entsendegesetzes gebunden und zur Zahlung höherer Mindestentgelte 

verpflichtet sind, haben diese einzuhalten. Dies betrifft etwa das Gebäude- 

reinigerhandwerk, das Elektrohandwerk oder das Dachdeckerhandwerk. 

Gleiches gilt für Arbeitgeber, die an einen regulären Tarifvertrag bzw. einen 

allgemeinverbindlichen Tarifvertrag nach dem Tarifvertragsgesetz gebun-

den sind. Auch diese haben weiterhin die höhere Tarifvergütung zu zahlen.

Soweit spezialgesetzliche Regelungen der beschriebenen Art vorhanden 

sind, sind sie vorrangig zu den Vorschriften des Mindestlohngesetzes. Dies 

gilt insbesondere auch für inhaltlich vom Mindestlohngesetz abweichende 

Bestimmungen.

Anwendungsbereiche

Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben alle in Deutschland 

tätigen inländischen oder nach Deutschland entsandten Arbeitnehmer 

ab dem 18. Lebensjahr. Auch Teilzeitbeschäftigte und Minijobber sowie 

mitarbeitende Familienangehörige sind anspruchsberechtigt, sofern diese 

als Arbeitnehmer anzusehen sind und keine Ausschlussgründe vorliegen. 

Auszubildende haben einen Anspruch auf einen gesonderten Azubi-Min-

destlohn. Dieser variiert je nach Startdatum der Ausbildung sowie dem 

aktuellen Ausbildungsjahr.

Ausnahmen des Mindestlohngesetzes

Das Mindestlohngesetz sieht im persönlichen Anwendungsbereich zahlrei-

che Ausnahmen vor, etwa für Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlos-

sene Berufsausbildung oder für Langzeitarbeitslose während der ersten 

sechs Monate der Beschäftigung. Ebenfalls fallen bestimmte Qualifizie-

rungs- und Orientierungsmaßnahmen, wie etwa Praktika, unter Umständen 

nicht in den Geltungsbereich des Gesetzes. Da es hierbei auf die Ausgestal-

tung im Einzelfall ankommt, sollten Sie bei der Beantwortung der Frage der 

Anwendbarkeit den fachkundigen Rat Ihrer Handwerkskammer einholen.
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Tipp

Weitere Informationen zur 

Arbeitszeiterfassung finden Sie 

hier beim Bundesministerium  

für Arbeit und Soziales: 

www.bmas.de/DE/Arbeit/

Arbeitsrecht/ 

Arbeitnehmerrechte/ 

Regelungen-zur-Arbeitszeit/ 

Fragen-und-Antworten/ 

faq-arbeitszeiterfassung.html

Tipp

Aufgrund der Vielzahl der 

gesetzlichen Regelungen und der 

Komplexität des Themas sollten 

Sie einen erfahrenen Steuerbe-

rater mit der Lohnbuchhaltung 

beauftragen.

Aufzeichnungspflichten

Seit einem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts im Jahr 2022 (Az. 1 ABR 

22/21) haben alle Arbeitgeber in Deutschland die Pflicht, ein objektives, ver-

lässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem der Beginn, das 

Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit aller Arbeitnehmer aufgezeich-

net werden. Die Aufzeichnung der Arbeitszeit muss nicht zwingend elekt-

ronisch vorgenommen werden, sondern sie kann auch händisch erfolgen, 

solange der Gesetzgeber keine anderweitige Regelung beschließt.

Darüber hinaus verpflichtet § 16 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) den Arbeit-

geber zur Aufzeichnung der werktäglichen Arbeitszeit über acht Stunden 

sowie der gesamten Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen. Der Arbeitgeber 

hat diese Arbeitszeitnachweise mindestens zwei Jahre aufzubewahren und 

auf Verlangen der Aufsichtsbehörde vorzulegen oder zur Einsicht zuzusen-

den.

Eine besondere Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeiten gilt zudem für 

Minijobber im gewerblichen Bereich sowie in bestimmten Branchen, die 

besonders anfällig für Schwarzarbeit sind (vgl. § 2a Schwarzarbeitsbe-

kämpfungsgesetz). Dazu zählen u. a. das Baugewerbe, Gebäudereinigung, 

Messebau etc.

Arbeitgeber müssen für Minijobber detaillierte Stundenaufzeichnungen 

führen. Sie sind verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeits-

zeit spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung 

folgenden Kalendertages manuell oder per maschineller Zeiterfassung 

aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen müssen zwei Jahre aufbewahrt und bei 

einer Prüfung dem Zoll vorgelegt werden. Details der Aufzeichnungspflicht 

und Ausnahmen dazu sind im Mindestlohngesetz geregelt. Bitte informie-

ren Sie sich rechtzeitig!

Lohnkonto führen

Der Arbeitgeber hat nach §28f Abs. 1 SGB IV für jeden Beschäftigten Lohn-

unterlagen in deutscher Sprache zu führen. Diese sind bis zum Ablauf des 

auf die letzte Betriebsprüfung folgenden Kalenderjahres (getrennt nach 

Kalenderjahren) aufzubewahren. Das gilt unabhängig von der Versiche-

rungspflicht des Beschäftigten (also auch für geringfügig Beschäftigte). 

Besondere Anforderungen im Baugewerbe definiert der § 28f Abs. 1a SGB IV.
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(Alle gesetzlichen Regelungen: Januar 2026)

ab 5 Beschäftigte

In Betrieben ab fünf wahlberechtigten Beschäftigten inkl. Auszubildenden 
kann ein Betriebsrat gewählt werden. Die Kosten trägt der Arbeitgeber. 
Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben.

ab 5,25 Beschäftigte

Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis bereits am 31.12.2003 oder früher 
bestanden hat („Alt-Arbeitnehmer“), genießen Kündigungsschutz nach dem 
Kündigungsschutzgesetz, sofern in dem Betrieb am 31.12.2003 insgesamt 
mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt waren und zum Kündigungszeit-
punkt noch mehr als fünf Alt-Arbeitnehmer beschäftigt werden.

ab 10 Beschäftigte Bildungszeit BaWü anwendbar.

ab 10,25 Beschäftigte
Für Arbeitnehmer, die nach dem 31.12.2003 eingestellt wurden, wird der 
Kündigungsschutz erst ab 10,25 Beschäftigte wirksam.

ab 11 Beschäftigte Es muss in der Regel ein Pausenraum zur Verfügung gestellt werden.

ab 16 Beschäftigte
Es kann ein Anspruch auf eine zeitlich nicht begrenzte Verringerung der 
Arbeitszeit erhoben werden, besonders während der Elternzeit und bei der 
Pflege von nahen Angehörigen.

ab 20 Beschäftigte
Werden mindestens 20 Arbeitnehmer ständig mit der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt, ist verpflichtend ein 
betrieblicher Datenschutzbeauftragter zu bestellen.

ab 20 Beschäftigte 
(inkl. Auszubildende)

Es sind mindestens 5 Prozent der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten zu 
besetzen. Wird diese Quote nicht erfüllt, müssen Ausgleichsabgaben ent-
richtet werden.

ab 21 Beschäftigte
Es muss ein Sicherheitsbeauftragter bestellt werden. Beachten Sie hierzu 
bitte die Vorgaben der zugehörigen Berufsgenossenschaft.

ab 26 Beschäftigte 
(inkl. Auszubildende)

Es kann ein Anspruch auf Familienpflegezeit erhoben werden.

ab 31 Beschäftigte
Arbeitgeber, die regelmäßig mehr als 30 Arbeitnehmer beschäftigen, können 
nicht mehr am Ausgleichsverfahren für die Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall (U1) teilnehmen.

ab 45 Beschäftigte
Es kann ein Anspruch auf eine zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeits-
zeit erhoben werden.

ab 50 Beschäftigte
Es besteht die Pflicht zur Einrichtung einer „internen Meldestelle“ nach dem 
Hinweisgeberschutzgesetz.

Die Zahl der Mitarbeiter wächst

Wenn in Ihrem Betrieb die Zahl der Mitarbeiter ansteigt, kommen auf Sie 

als Unternehmer einige gesetzliche Regelungen zu. Informieren Sie sich 

rechtzeitig über diese neuen Verpflichtungen. Hier nur einige Stichworte 

und Beispiele bei Mitarbeiterwachstum:
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Beauftragung von Subunternehmern oder freien  
Mitarbeitern

Die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen ist oft schwie-

rig. Sie hat aber weitreichende Folgen für die vertraglichen Beziehungen 

und sozialversicherungsrechtlichen Abgaben. Die Pflicht zur Entrichtung 

von Sozialversicherungsbeiträgen (Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeits-

losenversicherung) besteht nur bei Arbeitnehmern. Auch die arbeitsrecht-

lichen Schutzvorschriften (Kündigungsschutz, Entgeltfortzahlung etc.) 

müssen gegenüber selbständigen Auftragnehmern nicht beachtet werden.

Problematisch wird es jedoch für Sie, wenn Ihr Auftragnehmer nicht als 

Selbständiger, sondern als Scheinselbständiger oder arbeitnehmerähnlicher 

Selbständiger angesehen wird. Dies kann hohe Nachzahlungen von Sozi-

alversicherungsbeiträgen und eventuell auch Bußgelder zur Folge haben 

(siehe Kapitel 6).

Bei der Zuordnung, ob ein Auftragnehmer als Selbständiger oder als arbeit-

nehmerähnlicher Selbständiger gilt, hilft die Clearingstelle der Deutschen 

Rentenversicherung. Bei ihr kann ein sogenanntes Statusfeststellungsver-

fahren durchgeführt werden. Telefon: 0800/1000 48 00.

Ergänzende Hinweise zur Arbeitnehmerüberlassung finden Sie in Kapitel 27. 
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10. Betriebsräume 
und Einrichtung 
– der richtige 
Rahmen für gute 
Arbeit
Die meisten Handwerker benötigen für ihr Unternehmen 

eine feste Betriebsstätte, in der produziert, gelagert, verkauft 

und die erforderlichen Verwaltungsarbeiten durchgeführt 

werden können. Der notwendige Raumbedarf ergibt sich 

im Wesentlichen aus der Art des Gewerbes, dem Leistungs-

angebot des zukünftigen Betriebes und der angestrebten 

Betriebsgröße. Je klarer die Vorstellungen über den Betrieb 

sind, desto zielgerichteter können geeignete Räume gesucht 

und, wenn notwendig, Kompromisse geschlossen werden.
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Tipp

Die Arbeitsstättenverordnung 

und die berufsgenossenschaft-

lichen Vorschriften sind bei der 

Beschäftigung von Mitarbeitern 

immer zu beachten!

Gesetzliche Vorschriften beachten

Bei der Auswahl und Gestaltung der Arbeitsräume gelten Regelungen, die 

zwingend beachtet werden müssen. Neben den baurechtlichen Vorgaben 

(dazu Näheres im Kapitel 11 „Grundstücke und Gebäude“) gibt es gesetzliche 

Vorgaben für das Innenleben eines Betriebes. Zusätzlich zur Arbeitsstät-

tenverordnung gelten auch eine Vielzahl von berufsgenossenschaftlichen 

Vorschriften.

Arbeitsstättenverordnung und technische Regeln für 
Arbeitsstätten

Geregelt werden z. B. Anforderungen an Arbeitsräume, Pausen-, Bereit-

schafts- und Sanitärräume, Beleuchtung, Belüftung und Raumtemperatur. 

In den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) werden die Forderungen 

aus der Verordnung konkretisiert.

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften

Die Regelungen der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften dienen dem 

Schutz der Gesundheit sowie der Vermeidung und Beseitigung von Unfall-

gefahren. Die verschiedenen, gewerkebezogenen Berufsgenossenschaften 

überwachen mit ihren technischen Aufsichtsbeamten die Einhaltung des 

Arbeitsschutzes. Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften verpflichten 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen, ihren Beitrag zur Unfallver-

hütung zu leisten.

Arbeitsschutzgesetz und Arbeitssicherheitsgesetz

Weitere sehr wichtige Vorschriften sind das Arbeitsschutzgesetz und das 

Arbeitssicherheitsgesetz. Die zentralen Forderungen des Arbeitsschutzge-

setzes sind:

 ■ die Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung für den 

Betrieb

 ■ (ggf.) die Einführung, Gewährleistung und regelmäßige Überprüfung von 

Maßnahmen zum Arbeitsschutz

 ■ die Organisation der Ersten Hilfe

 ■ die Organisation des Brandschutzes

 ■ die Unterweisung von Mitarbeitern

Im Arbeitssicherheitsgesetz wird vorgeschrieben, wie und wann im Betrieb 

eine Fachkraft für Arbeitssicherheit oder ein Betriebsarzt zu bestellen ist. 

Neben den Berufsgenossenschaften achten auch die Gewerbeaufsichtsäm-

ter auf die Einhaltung dieser Vorschriften.

68 Betriebsräume und Einrichtung ‒ der richtige Rahmen für gute Arbeit



Brandschutz

In vielen Betrieben besteht aufgrund der dort gelagerten und verwendeten 

Stoffe und Materialien ein zum Teil erhebliches Brand- und/oder Explosions-

risiko. Daher sollte man sich bereits im Vorfeld über die kritischen Bereiche 

im Betrieb im Klaren sein und sich über anzubringende Feuerlöscheinrich-

tungen, Flucht- und Rettungswege und einen entsprechenden Versiche-

rungsschutz Gedanken machen.

Diebstahlprävention

Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Material sind beliebte Beute von 

Einbrechern. Wer sich unliebsame Überraschungen ersparen will, sollte die 

Sicherheit seines Werkstattgebäudes eingehend durchleuchten. Die krimi-

nalpolizeilichen Beratungsstellen können dabei unterstützen.

Bestehende Räume auf Zulässigkeit prüfen

Sind bereits Räumlichkeiten vorhanden, so ist zu prüfen, ob diese den gesetz-

lichen Vorschriften, insbesondere der baurechtlichen Nutzung, entsprechen. 

Für bestimmte Gewerke wird neben der baurechtlichen Prüfung auch eine 

Lärmprognose oder Lärmmessung gefordert. Zusätzliche Hinweise dazu im 

Kapitel 12 und in der Broschüre „Betriebsstättenplanung im Handwerk“.

Vor- und Nachteile beim Mieten oder Pachten

Die Vorteile des Mietens oder Pachtens liegen in erster Linie im geringen 

Kapitaleinsatz. Dazu fällt das Investitionsrisiko weg. Ein Standortwechsel ist 

je nach Vertragsbestimmungen leichter zu realisieren.
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Nachteilig kann sich auswirken, dass mit den Mietzahlungen kein eigenes 

Vermögen gebildet wird. Gegebenenfalls sind Umbau- und Renovierungs-

kosten zu tragen, um die betrieblichen Erfordernisse zu erfüllen. Die Erwei-

terungsmöglichkeiten können beschränkt sein. Ein optimaler Arbeitsablauf 

kann durch die Gegebenheiten behindert werden.

Daher macht es Sinn, im Mietvertrag zu vereinbaren, dass Mietereinbauten 

zulässig sind. Sehr zu empfehlen ist die Vereinbarung einer angemessenen 

Entschädigung nach Vertragsende. Anders als im privaten Mietrecht gibt es 

im gewerblichen Bereich keine Schutzvorschriften für den Mieter.  

Es herrscht Vertragsfreiheit. Deshalb können bzw. müssen individuelle Ver-

einbarungen getroffen werden.

Vor- und Nachteile beim Kauf

Durch den Kauf bestehender Räume kann die ersparte Miete über die  

Kreditrückzahlungen für die eigene Vermögensbildung verwendet werden. 

Auch Wertsteigerungen kommen dem Eigentümer zugute. Der Standort ist 

gesichert. Nachteilig kann sich die hohe Kapitalbindung auswirken, zumal 

häufig noch nicht betriebsnotwendige Teile (Raum- und Grundstücksreser-

ven, privater Wohnteil) mit zu erwerben sind, deren Finanzierungskosten 

das künftige Ergebnis stark belasten.

Darüber hinaus können bei den Umbau- und Renovierungskosten, den 

Erweiterungsmöglichkeiten und beim Arbeitsablauf die gleichen Nachteile 

wie bei der Miete entstehen.

Neubau schafft ideale Raumverhältnisse

Wenn ein Neubau geplant ist, sind die Hinweise zu den Gesetzen und Vor-

schriften in der Planung und Ausführung gemeinsam mit dem Architekten 

zu berücksichtigen. Neben den baurechtlichen Vorgaben dürfen die Anga-

ben zu den gewerberechtlichen Anlagen und Betriebsweisen nicht verges-

sen werden, z. B. ob Gefahrstoffe bzw. wassergefährdende Stoffe gelagert 

werden sollen oder ob überwachungsbedürftige Anlagen wie Kompressoren 

oder Rolltore geplant sind.

Der Vorteil eines Neubaus liegt in erster Linie darin, dass die Räumlichkeiten 

optimal auf den Betrieb zugeschnitten und Investitionen bedarfsgerecht 

vorgenommen werden. Ein Neubau ist jedoch meistens teurer als ein Kauf 

und erfordert eine höhere Kapitalbindung. Sie haben das volle Investitions-

risiko zu tragen. Eine genaue Planung und Kostenermittlung sowie eine 

sichere Finanzierung verhindern teure Kostenüberschreitungen und Nachfi-

nanzierungen.

 

Nehmen Sie bereits bei der Planung frühzeitig die Beratungsmöglichkeiten 

der Handwerkskammer oder Ihres Fachverbandes in Anspruch.
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Betriebseinrichtung

Die Betriebseinrichtung orientiert sich an den Notwendigkeiten der Kon-

zeption. Prestigedenken sollte keinen Raum haben. Bei der Anschaffung 

von Gebrauchtmaschinen als kostengünstigere Alternative muss geprüft 

werden, ob diese den heutigen Vorschriften über Arbeitsmittel entsprechen. 

Zu groß dimensionierte Maschinen verursachen höhere Fixkosten. Zu kleine 

Maschinen können Engpässe verursachen und die künftige Entwicklung 

negativ beeinflussen. Vergessen Sie bei der Investitionsplanung auch nicht 

die notwendigen Zusatzwerkzeuge und Kleingeräte.

Planen Sie den erforderlichen Fuhrpark nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-

ten. Bei gebrauchten Fahrzeugen gilt: Prüfen Sie, ob die zukünftigen Einsatz- 

orte nicht von Einfahrbeschränkungen oder Dieselfahrverboten betroffen 

sind.

Für die kaufmännische Abwicklung und die Verwaltung des Betriebes 

richten Sie ein zweckmäßiges Büro ein. Sorgen Sie für eine rationelle, über-

sichtliche Organisation. Das Arbeiten im Büro sollte ohne äußere Störungen 

möglich sein.
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11. Grundstücke und 
Gebäude – der Gesetz-
geber plant mit
Egal, ob Betriebsräume angemietet, gekauft oder erst gebaut wer-

den – vorab ist die baurechtliche Zulässigkeit des Vorhabens zu prü-

fen. Fragen Sie bei der örtlichen Baubehörde nach, ob und in welcher 

Form der Betrieb genehmigt werden muss und mit welchen Aufla-

gen und Beschränkungen gegebenenfalls zu rechnen ist. 



Baurecht

Eine Genehmigung zur Nutzungsänderung ist immer dann erforderlich, 

wenn für die neue Nutzung andere Anforderungen gelten als für die bisheri-

ge. Dies ist in jedem Fall notwendig, wenn ehemaliger Wohnraum in Gewer-

beräume umgewandelt werden soll (z. B. Umwandlung einer ehemaligen 

Scheune zur Kfz-Werkstatt, Umnutzung einer Schlosserei in eine Tischlerei). 

Probleme bei einer Nutzungsänderung ergeben sich auch vorrangig dann, 

wenn sich brandschutztechnische Auflagen nur sehr schwer oder gar nicht 

erfüllen lassen. Ebenso muss beachtet werden, dass durch die Nutzungsän-

derung beispielsweise Parkplätze notwendig werden können.

Bebauungsplan

Die baurechtliche Zulässigkeit Ihres Betriebes richtet sich nach den Vor-

gaben des Bebauungsplanes bzw. des Baugesetzbuches (BauGB). Welche 

Nutzungen in welchem Gebietstyp zulässig sind, regelt die Baunutzungsver-

ordnung (BauNVO) im Detail.

Liegt das zukünftige Grundstück an einem oder in der Nähe eines Gewäs-

sers, ist ein Blick in die Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-Würt-

temberg sehr zu empfehlen. Darin ist ersichtlich, ob das Grundstück von 

einem statistisch gesehenen Hochwasser alle 10, 50 oder 100 Jahre betrof-

fen ist. Für festgesetzte Überschwemmungsgebiete (100-jähriges Hoch-

wasser) besteht beispielsweise ein Bauverbot. Eine Betriebserweiterung 

wäre hier nicht möglich. Auch beim Bauen in einem Wasserschutzgebiet 

bestehen z. B. bei der Nutzung von Maschinen mit Kühlschmierstoffen oder 

der Lagerung von Gefahrstoffen erhöhte Anforderungen. Auch hierfür gibt 

es eine Karte des Landes Baden-Württemberg. Meistens sind diese Anforde-

rungen bereits in den Bebauungsplänen enthalten.

Tipp

Lassen Sie sich vor Kauf, Miete 

oder Pacht von Betriebsgebäu- 

den unbedingt vom technischen 

Berater Ihrer Handwerkskam-

mer oder Ihres Fachverbandes 

beraten.

Tipp

Zur Klärung der Nutzungsmög-

lichkeiten nehmen Sie auf dem 

Bürgermeisteramt Einblick in 

den für Ihr Betriebsgrundstück 

gültigen Bebauungsplan und 

fragen Sie nach Besonderheiten 

(Hochwassergebiet, Erdbeben-

gebiet oder besondere Geologie).
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Gebietstyp Zulässig ist

WS  
Kleinsiedlungsgebiet

Nicht störender oder der Versorgung des Gebietes dienender Betrieb (z. B. 
Bäckerei).

WR 
reines Wohngebiet

Ein Betrieb nur ausnahmsweise, wenn er zur Deckung des täglichen Bedarfs 
der Bewohner dient.

WA  
allgemeines Wohngebiet

Betrieb, der der Versorgung des Gebietes dient und nicht stört (z. B. Bäcker, 
Metzger, Optiker).

WB  
besonderes Wohngebiet

Betrieb, wenn er mit der Wohnnutzung vereinbar ist (d. h. ähnlich wie WA).

MD 
Dorfgebiet

Nicht wesentlich störender Betrieb.
Vorsicht: Metall- und holzverarbeitende Betriebe gelten in der Regel als 
wesentlich störend. Die Bebauung muss „gemischt“genutzten Charakter 
haben.
Nicht wesentlich störender Betrieb (typischerweise alle
„Laden-Handwerksbetriebe“).

MU  
urbane Gebiete

Nicht störende Handwerksbetriebe, z. B. im Erdgeschoss eines größeren 
Wohnhauses, sollen nur in Städten zugelassen werden.

MI 
Mischgebiete

Betrieb, wenn er das Wohnen nicht wesentlich stört (z. B. Maler, Fliesenleger, 
Raumausstatter).
Schlosser, Maschinenbauer, Kfz-Mechaniker, Zimmerer, Schreiner zählen zu 
den „störenden“ Betrieben.
Wohnnutzung ist möglich.

MK  
Kerngebiete

Nicht wesentlich störende Betriebe, Wohnnutzung nur für Betriebsinhaber 
oder Betriebsleiter zulässig.

GE  
Gewerbegebiet

Betrieb, wenn er nicht erheblich belästigend ist (z. B. Maler, Fliesenleger, 
Raumausstatter).
Schlosser, Maschinenbauer, Kfz-Mechaniker, Schreiner zählen zu den eher
„störenden“ Betrieben.
Vorsicht: Im eingeschränkten Gewerbegebiet GE gelten zusätzliche Ein-
schränkungen. Wohnnutzung für Betriebsinhaber oder Betriebsleiter ist 
jedoch möglich.

GI  
Industriegebiet

Jeder Handwerksbetrieb:
Für Handwerksbetriebe dann von Bedeutung, wenn Anlagen betrieben 
werden, für die ein förmliches Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-
immissionsschutzgesetz erforderlich ist, z. B. Brechen von Gestein oder 
Lagerung von Abfällen.
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Auch in Erdbebengebieten gelten unter Umständen besondere Anforderun-

gen.

Existiert kein verbindlicher Bebauungsplan, wird die Zulässigkeit des bau-

lichen Vorhabens danach beurteilt, welchem Gebietstyp das Gebiet durch 

seine bisherige Nutzung etwa entspricht. Wichtig ist also die Umgebungs-

bebauung. Die nachfolgende Tabelle zur Zulässigkeit von Handwerksbetrie-

ben soll dies verdeutlichen:
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Tipp

Ausführliche Informationen sind 

in der Broschüre „Betriebsstät-

tenplanung im Handwerk“ 

enthalten.

Der Störungsgrad eines Betriebes wird nach den Vorgaben des Immissions-

schutzrechtes beurteilt. Da in der Regel der Lärm das Problem ist, wird die 

„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)“ herangezogen. 

Darin sind Lärmgrenzwerte für die einzelnen Gebietstypen festgelegt, die 

nicht überschritten werden dürfen.

Bei der Beurteilung des Lärms kommt es nicht darauf an, wo sich die Lärm-

quelle befindet, sondern wo der Lärm ankommt. Der Grenzwert muss also 

an der empfindlichsten Stelle in der nächsten Nachbarschaft eingehalten 

werden (z. B. Schlaf-, Kinder-, Wohnzimmer von Wohngebäuden).

Kritisch kann es werden, wenn das Betriebsgrundstück durch die Aufstel-

lung oder Änderung eines Bebauungsplanes betroffen ist oder in unmit-

telbarer Nähe Wohnbebauung vorgesehen wird. Im Rahmen der Bürger-

beteiligung oder Nachbarschaftsanhörung können Sie gegebenenfalls Ihre 

Bedenken mit guter Aussicht auf Erfolg geltend machen.

Hinweis: Die Wohnnutzung durch den Betriebsinhaber oder Betriebsleiter 

ist sehr angenehm, so lange der Betrieb existiert. Kurze Wege, in der Regel 

günstigere Bodenpreise. Erfahrungsgemäß wird diese Art der Nutzung sehr 

problematisch bei Betriebsübergaben oder Verkäufen.

Auch die Lärmproblematik kann als Bewohner eine Rolle spielen, da im 

Gewerbegebiet die Lärmgrenzwerte in den üblichen Zeiten von 7:00 bis 

22:00 Uhr sowie auch samstags ausgeschöpft werden dürfen.



12. Umweltschutz  
– umweltbewusste 
Betriebsführung
Die umweltbewusste Betriebsführung gehört beim Aufbau der 

eigenen Firma von Anfang an zur Grundlage des Unternehmenskon-

zepts. Es geht dabei nicht nur um die Einsparung von Kosten und den 

Schutz der Umwelt. Es geht auch darum, in einem sensibler gewor-

denen Umfeld als moderner Betrieb zukunftsfähig zu sein und in der 

Öffentlichkeit, bei Behörden, Kunden und Nachbarn als vertrauens-

würdiger Partner glaubhaft aufzutreten. 





Das sogenannte Verursachungsprinzip wird langfristig immer konsequenter 

umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass die Preise für den Wasser- und Ener-

gieverbrauch, für die Entsorgung von Abfall und Abwasser sowie für den 

Individualverkehr und den Verbrauch nichterneuerbarer Rohstoffe weiter 

steigen werden.

Umweltorientierte Betriebsführung

Das Thema Nachhaltigkeit mit den Feldern Ökologie, Ökonomie, Soziales 

sowie Klimaschutz stellt mittlerweile einen wichtigen Wettbewerbsfak-

tor dar. Mit einer umweltorientierten Betriebsführung schaffen Sie neben 

Kosteneinsparungen und Imagegewinn auch Rechtssicherheit und senken 

das Risiko von Schadens- und Haftungsfällen. Darüber hinaus verbessern Sie 

damit den Gesundheitsschutz in Ihrem Betrieb.

Da die Umweltgesetzgebung auf allen Ebenen (EU, Bund, Land, Landkreis 

und Gemeinde) laufend fortgeschrieben wird, ist es erforderlich, sich perma-

nent über die Vorschriften und Richtlinien zu informieren.

Umweltberater

Die für den Betrieb speziell geltenden Anforderungen müssen ermittelt 

werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass diese in wirtschaftlich vertret-

barem Rahmen umgesetzt werden. Die Umweltberater der Handwerkskam-

mern oder der Fachverbände unterstützen bei der Zusammenstellung der 

für den Betrieb geltenden Auflagen und wie diese Auflagen zweckmäßig 

umgesetzt werden können.

Energie

Es gibt kein Patentrezept für den idealen Energieträger oder die ideale 

Verteilung im Betrieb, sondern eine Fülle von Möglichkeiten und deren 

Kombination. Die vorhandene Energie muss möglichst effizient genutzt und 

erneuerbare Energien müssen eingesetzt werden. Dafür hat der Gesetzge-

ber Fördermöglichkeiten in Form von Zuschüssen oder vergünstigten Kre-

diten vorgesehen. Auch steuerliche Erleichterungen sind für Unternehmen 

des produzierenden Gewerbes mit hohem Stromverbrauch möglich.
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Abfälle

Beim Abfall gilt die Faustregel „Vermeiden vor Verwerten vor Beseitigen“. 

Durch den Einsatz langlebiger Produkte und der betriebsinternen Kreis-

laufführung von Stoffen lassen sich Abfälle größtenteils vermeiden. Die 

entstehenden Abfälle sollen primär verwertet werden, beispielsweise durch 

stoffliche Aufbereitung. Es bestehen Pflichten zur getrennten Sammlung 

und Lagerung von Abfällen. Gleichzeitig können dadurch jedoch auch Kos-

ten eingespart werden. Bei der Entsorgung von gefährlichen Abfällen gelten 

verschärfte Anforderungen (siehe dazu auch die Broschüre „Abfallentsor-

gung im Handwerk“). Durch eine saubere Dokumentation der vorhandenen 

Abfälle und deren Entsorgung ist die gesetzlich geforderte Nachweispflicht 

gut zu erfüllen.

Technische Anleitung Lärm/Technische Anleitung Luft

In der Nachbarschaft von Handwerksbetrieben fühlen sich Anwohner 

häufig durch Lärm oder Gerüche gestört. Bei Lärm sind je nach Gebietstyp 

bestimmte Richtwerte einzuhalten. Das gilt auch für bestimmte Luftschad-

stoffe wie z. B. Lösemittel beim Lackieren. Lärm- und Geruchsbelästigungen 

für Nachbarn können schon durch organisatorische Maßnahmen vermieden 

werden. Beispiele dafür sind das Schließen von Fenstern und Türen oder 

das Umstellen von Maschinen oder der Einbau von Filtern. Bei der Neuan-

siedlung von Betrieben und bei Betriebserweiterungen wird mittlerweile 

von der zuständigen Behörde eine Lärmprognose verlangt. Diese muss bei 

einem externen Gutachter in Auftrag gegeben werden.

Gefahrstoffe/wassergefährdende Stoffe

In fast jedem Handwerk werden Betriebsmittel verwendet, die gefährliche 

Eigenschaften besitzen und somit als Gefahrstoffe eingestuft sind. Hier 

einige Beispiele für Gefahrstoffe:

 ■ Säuren und Laugen sind ätzend.

 ■ Reiniger, Farben, Lacke oder Verdünnungen sind entzündbar.

 ■ Sauerstoff und Acetylen sind Gase, die unter Druck stehen.

Unter dem Begriff „Verwenden“ versteht man z. B. das Gebrauchen, das 

Lagern, Abfüllen, Umfüllen oder Mischen.

Es muss zunächst geprüft werden, ob diese Substanzen durch weniger 

gefährliche ersetzbar sind. Der Arbeitgeber hat die Pflicht, ein Verzeichnis 

der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe anzulegen und eine Beurteilung 

der Gefährdung durch diese Stoffe vorzunehmen. Der Arbeitgeber legt in 

der Gefährdungsbeurteilung Schutzmaßnahmen fest. Die Mitarbeiter müs-

sen darüber informiert und im sachgerechten Umgang mit Gefahrstoffen 

unterwiesen sein.
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Manche Gefahrstoffe haben zusätzlich wassergefährdende Eigenschaften. 

Daher ist beim Arbeiten mit solchen Stoffen (z. B. Öle, Lacke oder Kühl-

schmierstoffe) zwingend darauf zu achten, dass austretende Flüssigkeiten 

nicht unkontrolliert in das Abwasser gelangen oder das Grundwasser beein-

trächtigen. Wenn möglich, sind Abscheider zu verwenden.

Werden Gefahrstoffe gelagert, hat der Grundwasserschutz oberste Priorität. 

In der Regel wird eine Auffangmöglichkeit für eventuelle austretende Stoffe 

gefordert. Sie ist abhängig von der gelagerten Menge und der Wassergefähr-

dung der gelagerten Stoffe. 

In Wasserschutzgebieten sind diese Anforderungen besonders hoch. Diese 

Vorgaben gelten auch bei Abfällen.

Bei entzündbaren Gefahrstoffen gilt dem Brand- und Explosionsschutz 

besonderes Augenmerk.

Auch in Gebieten mit Hochwassergefahr müssen unter Umständen zusätzli-

che Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Für den Transport von vielen Gefahrstoffen oder auch Geräten und Maschi-

nen gelten zusätzlich Vorschriften des Gefahrgutrechts (siehe hierzu auch 

Broschüre „Gefahrstoffe im Handwerk“).

Altlasten

Altlasten (korrekt bezeichnet als schädliche Bodenveränderungen) resul-

tieren in der Regel aus der Vergangenheit, weil die heutigen Sicherheitsvor-

schriften eine Bodenverunreinigung bei entsprechender Arbeitsweise nicht 

mehr erwarten lassen. Eine Sanierung von Bodenverunreinigungen ist sehr 

aufwändig. Wichtig zu wissen ist, dass zur Sanierung neben dem Verursa-

cher oder dessen Rechtsnachfolger auch der aktuelle Grundstückseigentü-

mer oder -inhaber herangezogen werden kann.

Werden Existenzgründungen auf Grundstücken vorgenommen, auf denen 

früher beispielsweise metallverarbeitende Betriebe, Tankstellen, chemische 

Reinigungen, Schrottplätze oder Kfz-Werkstätten ansässig waren, sollte der 

Existenzgründer besonders aufmerksam sein. Bei Bedarf sollte er sich einen 

lückenlosen Überblick über die gewerblichen Aktivitäten in der Vergangen-

heit verschaffen und die untere Bodenschutzbehörde ansprechen. Diese ist 

verpflichtet, ein Altlastenkataster über Flächen zu führen, bei denen Verun-

reinigungen zu erwarten sind.
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EMAS, DIN EN ISO 14001, Umweltmanagement

Falls Sie besonders umweltsensible Kunden haben oder Ihr Betrieb Zuliefe-

rer für die Industrie ist, kann es für Sie vorteilhaft sein, Ihre umweltorien-

tierte Betriebsführung zu dokumentieren. Instrumente wie die Verordnung 

der Europäischen Union „über die freiwillige Beteiligung von Organisatio-

nen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 

Umweltbetriebsprüfung“ – kurz „EMAS“ – sowie die internationale Norm 

für Umweltmanagementsysteme (DIN EN ISO 14001) bieten Ihnen den 

passenden Rahmen. Die Umweltberater Ihrer Kammer oder Ihres Fachver-

bandes begleiten Sie dabei, so dass die Einführung dieser Instrumente mit 

einem vertretbaren Aufwand geschieht. Ihre unternehmerische Verantwor-

tung gegenüber der Gesellschaft und der nachfolgenden Generation wird 

durch die Verwendung der Instrumente gestärkt und zudem stellen Sie 

damit gleichzeitig Ihren Betrieb gegenüber den Kunden positiv dar.

Nachhaltigkeit 

Durch die teilweise gesetzlich vorgeschriebenen Berichtspflichten zur Nach-

haltigkeit für große Unternehmen kann es auch die kleineren Zulieferer tref-

fen. Um den Bereich Ökologie abzudecken, ist ein erster Schritt dazu die Auf-

stellung eines CO2-Fußabdruckes des Betriebes. Das Tool von Handwerk BW, 

die Klima-Ampel ist speziell für Handwerker gemacht. Mit dem Tool können 

auch die Schritte in Richtung Nachhaltigkeit sehr gut verfolgt werden. 

In den weiteren Schritten zur Berichterstattung kann ein Standard für kleine 

und mittlere Unternehmen verwendet werden. 

Die Berater der Handwerkskammern und Fachverbände stehen Ihnen hier-

bei zur Verfügung. 
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